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Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die Betreuung und Erzie-
hung von Kindern im vorschulischen Alter in der Bundesrepublik Deutsch-
land; er beschränkt sich auf die alten Bundesländer. Ein gewisser Schwer-
punkt der Betrachtung liegt auf den Betreuungs- und Erziehungsarrange-
ments für die Altersgruppe der drei- bis sechsjährigen Kinder. Für diese 
Altersgruppe gibt es in Form des Kindergartens eine ausgeprägte historische 
Tradition institutionalisierter vorschulischer Erziehung, dieser Bereich ist 
am weitesten durch gesetzliche Bestimmungen geregelt, es gibt hier ver-
gleichsweise die meisten Forschungen und die am weitesten elaborierten 
pädagogischen Modelle. Daneben wird die Altersgruppe der unter dreijähri-
gen Kinder berücksichtigt, wobei die Daten- und Literaturbasis hier schma-
ler und die pädagogischen Konzepte weniger gut entwickelt sind. Betrachtet 
werden Hilfen, die sich auf die institutionelle oder sonstige außerfamiliale 
Betreuung und Erziehung von Kindern beziehen, ebenso wie solche, die auf 
Unterstützung und Erleichterung der Betreuung in der Familie des Kindes 
gerichtet sind. 
In Abschnitt 1. wird in Grundzügen zunächst das Gesamtspektrum öffent-
licher Hilfen angesprochen, das zur „Versorgung" von jungen Kindern in der 
Bundesrepublik bereitgestellt wird. Die Hilfen speziell für die Betreuung 
und Erziehung von Kindern bilden in diesem Kontext nur einen Aspekt. Im 
Abschnitt 2. werden wichtige Aspekte der gegenwärtigen außerfamilialen 
Betreuung und Erziehung von Kindern im Vorschulalter im Spiegel ver-
fügbarer Statistiken und Repräsentativuntersuchungen dokumentiert. Dar-
an schließt sich eine Darstellung der hauptsächlichen Betreuungsformen an, 
wobei rechtliche, administrative, pädagogische und andere Gesichtspunk-
te unterschieden werden. Zugleich werden einige Aspekte und Probleme 
der Forschungslandschaft im vorschulischen Bereich grob skizziert (Ab-
schnitt 3.). Der abschließende Abschnitt spricht die wesentlichen in der ge-
genwärtigen Diskussion sich abzeichnenden Ansatzpunkte für die Fortent-
wicklung eines differenzierten Systems der Betreuung und Erziehung von 
Kindern im vorschulischen Alter an (Abschnitt 4.). 
Der Beitrag hat nicht zum Ziel, die Entwicklungen pädagogischer Theorien 
und Konzepte im Detail anzusprechen. In dieser Hinsicht werden eher nur 
grobe Informationen gegeben. Statt dessen steht eine eher makroskopische, 
politikbezogene Sichtweise im Vordergrund, die den aktuellen Stand und 
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seine Probleme sowie die Ansatzpunkte für eine Fortentwicklung des Früh-
erziehungssystems mit gesellschaftlichen Konstellationen und deren Verän-
derungen in Zusammenhang bringt. 

1. HILFEN FÜR KINDER, MÜTTER UND FAMILIEN 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein Spektrum verschiedenartiger 
sozialpolitischer Maßnahmen zur Unterstützung von (werdenden) Eltern 
und (kleinen) Kindern. Sie beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche des 
Lebenszusammenhangs wie z.B. medizinische Vorsorgeuntersuchungen, 
arbeitsrechtliche Regelungen, finanzielle Ausgleichsleistungen und Hilfen 
bei der Betreuung und Erziehung und werden von unterschiedlichen Stellen 
- hauptsächlich vom Staat, vom Sozialversicherungssystem und von (staat-
lich unterstützten) freien Wohlfahrtsorganisationen - erbracht. Eine ältere, 
in vielen Punkten aktualisierungsbedürftige Synopse von Maßnahmen spe-
ziell für jüngere Kinder bzw. für Familien mit kleinen Kindern findet sich in 
Bundesminister für Familie, Jugend und Gesundheit (BMJFG 1980: 181 ff.). 
Im folgenden kann nur eine Auswahl der wesentlichen gegenwärtigen Maß-
nahmen Erwähnung finden. 
Im Hinblick auf die medizinische Betreuung nehmen regelmäßige Vorsorge-
untersuchungen für schwangere Frauen und kleine Kinder einen wichtigen 
Platz ein. Die Kosten hierfür werden von den Krankenkassen getragen. Wer-
dende Mütter sind zur regelmäßigen Teilnahme - etwa alle vier Wochen - an 
Untersuchungen aufgefordert, deren Ergebnisse in einen „Mutterpaß" ein-
getragen werden. Seit 1971 wird auch ein Programm von Vorsorgeunter-
suchungen zur Überprüfung der Gesundheit und normalei:i Entwicklung von 
Kindern angeboten, das in den Folgejahren sukzessiv ausgebaut wurde. Seit 
1989 sind insgesamt neun Vorsorgeuntersuchungen vorgesehen (sogenannte 
„Ul" bis „U9"), die von der Geburt bis zum sechsten Lebensjahr jeweils 
zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden sollen. Nach den Schul-
pflichtgesetzen ist eine medizinische Untersuchung im Zusammenhang der 
Einschulung eines Kindes obligatorisch. Damit ergibt sich ein medizinisches 
Begleitprogramm von der Geburt bis zur Einschulung. Darüber hinaus wer-
den in Kindergärten und Schulen ärztliche und zahnärztliche Reihenunter-
suchungen durchgeführt. 
Einer erwerbstätigen werdenden Mutter steht vor dem Entbindungstermin 
eine Schutzfrist mit Lohnfortzahlung von sechs Wochen zu, die sie jedoch 
nicht in Anspruch nehmen muß. Nach der Entbindung besteht für acht Wo-
chen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten für 12 Wochen ein Beschäftigungs-
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verbot. Der Arbeitslohn wird für diesen Zeitraum vom Arbeitgeber und der 
Krankenkasse weitergezahlt (zu den Mutterschutzregelungen in anderen eu-
ropäischen Ländern siehe den Beitrag von Tietze/Paterak, S. 272ff.). Von 
Beginn der Schwangerschaft bis vier Monate nach der Geburt steht die Mut-
ter unter Kündigungsschutz (Mutterschutzgesetz). 
Im Anschluß an die achtwöchige Schutzfrist kann die Mutter oder der Vater 
des Kindes einen Erziehungsurlaub nehmen, für den ebenfalls ein weit-
gehender Kündigungsschutz besteht. Die Intention dieser Regelung besteht 
darin, daß sich ein Elternteil ungeteilt der Erziehung und Betreuung des klei-
nen Kindes widmen kann. Für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, können die Eltern bis zu drei Jahre (vor 1992: anderthalb Jahre) Erzie-
hungsurlaub beantragen. Anspruch auf Erziehungsurlaub haben dabei er-
werbstätige, in der Ausbildung befindliche oder arbeitslose Eltem(-teile ), die 
mit ihrem Kind in einem Haushalt leben und es überwiegend selbst betreuen 
und erziehen. Treffen die Bedingungen auf beide Eltern zu, steht es ihnen 
frei, wer von ihnen den Erziehungsurlaub nimmt. Bei Kindern, die ab dem 
1. Januar 1992 geboren sind, können sich Eltern während des Erziehungs-
urlaubs dreimal (vor 1992: einmal) abwechseln. Diese Regelung soll es den 
Vätern erleichtern, sich an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder in 
größerem Umfang als bisher zu beteiligen. Der Erziehungsurlaub muß nicht 
mit einer völligen Erwerbsunterbrechung verbunden sein. Erziehungsurlau-
ber(-innen) können vielmehr bis zu 19 Stunden wöchentlich erwerbstätig 
sein; für Eltern, deren Kinder seit dem 1. Januar 1992 geboren sind, kann 
diese Teilzeiterwerbstätigkeit auch bei einem anderen Arbeitgeber-das Ein-
verständnis des bisherigen Arbeitgebers vorausgesetzt- erfolgen (siehe Er-
ziehungsurlaubsgesetz). 
Eltern(-teile ), die ihr Kind überwiegend selbst betreuen und nicht oder nicht 
mehr als 19 Stunden wöchentlich erwerbstätig sind, haben zudem Anspruch 
auf Erziehungsgeld (siehe Bundeserziehungsgeldgesetz). Für Kinder, die 
seit dem 1. Januar 1993 geboren wurden, besteht Anspruch auf Erziehungs-
geld für die Dauer von zwei Jahren (vor 1993: anderthalb Jahre). In den er-
sten sechs Lebensmonaten des Kindes wird das Erziehungsgeld unabhängig 
vom Einkommen gezahlt, ab dem siebten Lebensmonat gelten Einkom-
mensgrenzen, bei deren Überschreiten sich die Leistungen entsprechend 
verringern oder ganz wegfallen. Die Grenzen sind so bemessen, daß etwa 
40% der Eltern das Erziehungsgeld auch vom siebten Monat an in voller 
Höhe erhalten, weitere 40 % erhalten weniger als DM 600,-, und 20 % erhal-
ten kein Erziehungsgeld (BMJFFG 1990). 
Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld stellen relativ neue Regelungen für 
die Bundesrepublik Deutschland dar. Eine Vorläuferform (Mutterschafts-
urlaub) bestand seit den 70er Jahren, allerdings beschränkt auf erwerbstätige 
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Mütter. Die jetzige Form des Erziehungsurlaubs und Erziehungsgeldes wur-
de 1986 eingeführt, seinerzeit mit einer Begrenzung bis zum zehnten Le-
bensmonat des Kindes, und wurde in der Folgezeit in mehreren Schritten 
erweitert (zu Erziehungsurlaub und Erziehungsgeldregelungen in anderen 
europäischen Ländern siehe den Beitrag von Tietze/Paterak, S. 272ff.). 
Neben weiteren zweckgebundenen Leistungen -wie z.B. Leistungen für die 
Beschaffung geeigneten Wohnraums für Familien mit Kindern, die in Ab-
hängigkeit vom Einkommen bereitgestellt werden (siehe Wohngeldgesetz), 
oder Steuererleichterungen bei der Beschäftigung einer Haushaltshilfe in 
Haushalten mit zwei unter zehnjährigen Kindern (Alleinerziehende: ein 
Kind) (siehe Einkommenssteuergesetz) - gewährt der Staat mit Steuer-
erleichterungen für Kinder (allgemeine Kinderfreibeträge) und direkten 
Kindergeldzahlungen weitere nicht direkt zweckgebundene Leistungen, die 
auch für die Betreuung und Erziehung der Kinder eingesetzt werden können. 
Bei den Steuererleichterungen für Kinder (siehe Einkommenssteuergesetz) 
profitieren Familien mit höherem Einkommen mehr als solche mit niedri-
gem. Der Kinderfreibetrag beläuft sich gegenwärtig ( 1992) auf DM 4104,-
pro Kind im Jahr. Entsprechend einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
ist eine schrittweise Erhöhung des Freibetrags bis zur Sicherung des Exi-
stenzminimums zu erwarten. Die Kindergeldzahlungen erfolgen einkom-
mensunabhängig für alle Eltern. Das Kindergeld beträgt gegenwärtig (1992) 
DM 70,- für das erste, DM 130,- für das zweite, DM 220,-für das dritte und 
DM 240,- für jedes weitere Kind. Das Kindergeld wird bis zum 16. Lebens-
jahr, wenn sich das Kind noch in der Ausbildung befindet auch bis maximal 
zum 27. Lebensjahr gezahlt (siehe Bundeskindergeldgesetz). 
Während sich die bisher genannten Hilfen für Eltern und Kinder zumeist 
eher auf Rahmenbedingungen der Betreuung und Erziehung von Kindern in 
der Familie richten, werden in den letzten Jahren verstärkt auch Hilfen be-
reitgestellt, die einer Stärkung der direkten Erziehungskompetenz der Eltern 
dienen sollen. Dazu gehören Informationsmaterialien, die jungen Eltern z.B. 
in Form von regelmäßig erscheinenden Elternbriefen zur Verfügung gestellt 
werden, aber auch Informationsveranstaltungen und Elternkurse an Volks-
hochschulen, Familienbildungsstätten und anderen Weiterbildungseinrich-
tungen (siehe Ufermann 1989). 
Daneben existieren verschiedene Gruppen für Eltern und Kleinkinder mit 
Bezeichnungen wie Mini-Clubs, Spielgruppen, Kindertreffs. Solche Grup-
pen, die meist nur für wenige Stunden an einem Nachmittag in der Woche 
zusammenkommen und häufig an Familienbildungsstätten und Volkshoch-
schulen angesiedelt sind, dienen nicht so sehr dem Zweck einer außer-
familialen Betreuung des Kindes als vielmehr dem Erfahrungsaustausch von 
jungen Eltern, dem gemeinsamen Spiel von Eltern und Kindern und der 
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Möglichkeit von Gruppenerfahrungen auch schon für kleine Kinder (Tietze 
1991). 
Für den Bereich der öffentlichen Hilfen bei der auße,familialen Betreuung 
und Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter ergeben sich wie bei den 
auf die familiale Erziehung und Betreuung gerichteten Hilfen Unterschiede 
in Abhängigkeit vom Alter der Kinder, allerdings mit einer umgekehrten 
Schwerpunktsetzung. 
Während der Schwerpunkt der öffentlichen Hilfen für eine Betreuung und 
Erziehung der Kinder in der Familie liegt, sofern es sich um unter dreijährige 
Kinder handelt, und die Hilfen für die älteren Kinder deutlich geringer aus-
fallen, verhält es sich bei den öffentlichen Angeboten für eine außerfamiliale 
Betreuung und Erziehung umgekehrt. Plätze für die Betreuung und Er-
ziehung von Kindern unter drei Jahren in öffentlichen Einrichtungen, in 
Krippen oder altersgemischten Gruppen sind selten. Die Möglichkeit, solche 
Einrichtungen zu schaffen, ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ge-
regelt und gehört zu den Aufgaben der örtlichen Jugendämter. Von wenigen 
großstädtischen Regionen abgesehen (Tietze/Roßbach/Roitsch 1993) ist es 
bislang jedoch noch nicht zu einem größeren Platzangebot gekommen (siehe 
Abschnitt 2.). 
Neben Einrichtungen für Gruppenbetreuung gibt es Tagespflegestellen für 
Kinder, für deren Bereitstellung ebenfalls eine Zuständigkeit bei den Ju-
gendämtern liegt und deren Kosten im Bedarfsfall von dort übernommen 
werden können. Allerdings ist auch deren Zahl gering, und neben den den 
Jugendbehörden bekannten Tagespflegeplätzen existiert eine bestimmte 
Zahl den Jugendämtern nicht bekannter Plätze (Siebter Jugendbericht 1986; 
Tietze u. a. 1993). 
Für die Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt wird der Kindergarten 
als öffentliche Einrichtung angeboten. Er gilt als erste Stufe (Elementar-
bereich) des allgemeinen Bildungssystems, obwohl er organisatorisch nicht 
dem Schulsystem, sondern dem Jugendhilfebereich zugeordnet ist. Anders 
als der kostenlose Besuch der Schulen und Universitäten ist der Besuch die-
ser Bildungsstufe mit einem Elternbeitrag verbunden. Manche Kindergärten 
arbeiten nach einem besonderen, von dem üblichen pädagogischen Pro-
gramm abweichenden Konzept, wie z.B. Waldorf-Kindergärten und Mon-
tessori-Kindergärten. Dies gilt auch für Elterninitiativgruppen, die den Kin-
dergärten rechtlich gleichgestellt sein können (Tietze 1989). Für behinderte 
Kinder bestehen - je nach Art und Grad der Behinderung - Sonderkindergär -
ten. In den letzten Jahren ist eine zunehmende Tendenz erkennbar, behinder-
te Kinder in Regeleinrichtungen zu integrieren. 
Aus dem Spektrum der verschiedenartigen direkten und indirekten öffentli-
chen Hilfen für die Betreuung und Erziehung von Kindern im Vorschulalter 
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(von der Geburt bis zum Schuleintritt) werden im folgenden die Hilfen für 
die außerfamiliale Betreuung und Erziehung in Einrichtungen und in Ta-
gespflegestellen genauer dargestellt. 

2. DATEN ZUR VORSCHULISCHEN ERZIEHUNG 

2.1. Datenlage 

Die Datenlage zur außerfamilialen Betreuung und Erziehung junger Kinder 
ist in den amtlichen Statistiken in der Bundesrepublik alles in allem recht 
unbefriedigend. Zwar existieren verschiedene regelmäßig erhobene Statisti-
ken, doch davon einmal abgesehen, daß in manchen Fällen Zweifel an der 
Zuverlässigkeit zumindest einzelner Daten angebracht erscheinen, können 
diese Daten nur bedingt aufeinander bezogen werden. Zum Teil werden un-
terschiedliche Erhebungskategorien benutzt, die Erhebungsstichtage inner-
halb eines Jahres sind verschieden, manche Angaben werden nur für Ge-
meinden von einer bestimmten Größe an gesammelt. Viele Merkmale, die 
zur Gewinnung eines differenzierten Bildes erforderlich wären, werden 
nicht erhoben. Im folgenden wird hauptsächlich auf zwei Statistiken Bezug 
genommen, die beide bundesweit erhobene Statistiken sind. Die erste ist die 
amtliche Jugendhilfestatistik, in der unter anderem die verfügbaren Plätze in 
verschiedenartigen Einrichtungen erfaßt werden. Dieser Teil der Statistik 
wird seit 1982 nur noch alle vier Jahre erhoben. Die zweite Statistik ist der 
jährlich durchgeführte Mikrozensus, eine Erhebung an einer 1-%-Stichprobe 
aller Haushalte, in der auch erfaßt wird, ob ein Kind im noch nicht schul-
pflichtigen Alter eine vorschulische Einrichtung besucht. Die jüngsten ver-
fügbaren Daten beider Statistiken beziehen sich auf das Jahr 1990. Ergänzt 
werden die Daten durch Ergebnisse eigener Repräsentativuntersuchungen 
der Verfasser sowie durch einige ausgewählte statistische Daten zu demogra-
phischen Entwicklungen in Deutschland. 

2.2. Plätze und Platzarten 

In dem Beitrag von Wolfgang Tietze (S. 98 ff.) wird auf die Entwicklung der 
Krippen- und Kindergartenversorgung in den alten Bundesländern seit 1950 
kurz eingegangen (Einrichtungen, Plätze, Versorgungsgrad; siehe die dorti-
gen Tabellen 2 und 3 ), so daß wir uns hier auf den aktuellen Stand beschrän-
ken können. 
Die Tabelle 1 (S. 132/133) enthält Angaben über die Anzahl von Kindern 
nach Altersgruppen und über Plätze in Krippen, Plätze in Kindergärten so-
wie Krippen- und Kindergartenplätze in altersgemischten Gruppen. Die Da-
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/ Tabelle 1: Kinder nach Altersgruppen, Plätze in Krippen und Kindergärten sowie Plätze bezogen auf Altersgruppen, N 

differenziert nach Bundesländern (1990) 

Kinder 1 Krippenplätze Kindergartenplätze 

in alters- Plätze insge- in alters- Plätze insgesamt, 
in gemischten samt, bezogen in gemischten bezogen auf 

unter 3 bis unter Krippen, Gruppen, auf Null- bis Kindergärten*, Gruppen, Drei- bis Sechs-
Gebiet 3 Jahre 61/2 Jahre absolut absolut Dreijährige absolut absolut einhalb jährige 

Baden- 350.293 374.345 2.257 1.598 1,1 % 331.087 10.054 91,1 % 
Württemberg 

Bayern 397.517 423.366 3.381 33 0,9% 263.568 98 62,3% 

Berlin (West) 65.872 69.500 11.180 584 17,9% 34.600 4.437 56,2% 

Bremen 19.940 20.633 223 167 2,0% 12.315 1.052 64,8% 

Hamburg 47.951 48.381 4.120 579 9,8% 18.795 3.173 45,4% 

Hessen 183.839 197.137 2.463 870 1,8% 150.378 3.148 77,9% 



Nieder- 243.997 263.266 2.584 1.376 1,6% 142.624 8.206 57,3% 
sachsen 

Nordrhein- 588.510 632.322 828 4.287 0,9% 386.004 21.795 64,5% 
Westfalen 

Rheinland- 126.775 139.068 605 91 0,5% 116.650 390 84,2% 
Pfalz 

Saarland 33.345 37.237 205 54 0,8% 30.363 174 82,0% 

Schleswig- 86.193 90.233 311 331 0,7% 46.608 3.205 55,2% 
Holstein 

Bundes-
gebiet (alte 
Länder) 2.144.232 2.295.486 1 28.157 9.970 1,8% 1 1.532.992 55.731 69,2% 

* Die Kategorie „in Kindergärten" umfaßt auch Plätze in kindergartenähnlichen Einrichtungen; 79,1 % dieser Plätze befinden sich in 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

..... 
1 (Quelle: Statistisches Bundesamt 1992b) w w 



ten ergeben ein für die Bundesrepublik Deutschland charakteristisches Bild: 
Einern relativ hohen Platzangebot im Kindergarten für Kinder von drei J ah-
ren bis zum Schuleintritt steht ein sehr schmales Angebot für Kinder unter 
drei Jahren im Krippenbereich gegenüber. 

(1) Die Jugendhilfestatistik weist für 1990 1,59 Mio Plätze in Kindergärten 
und kindergartenähnlichen Einrichtungen (inklusive Kindergartenplätze in 
altersgemischten Gruppen) aus (Statistisches Bundesamt 1992b). Bezieht 
man diese Zahl auf die Anzahl aller drei bis unter sechseinhalb Jahre alten 
Kinder, also auf dreieinhalb Altersjahrgänge, so ergibt sich ein Versorgungs-
grad von 69,2 %. Verschiedentlich werden in der Bundesrepublik- speziell 
auch in amtlichen Berichten - nur drei Altersjahrgänge (Kinder von drei bis 
unter sechs Jahren) bei der Berechnung von Versorgungsquoten berücksich-
tigt. In diesem Fall würde sich eine Versorgungsquote von 80,2 % ergeben. 
Diese Quotenbildung berücksichtigt jedoch nicht, daß auch ein erheblicher 
Teil der sechsjährigen Kinder den Kindergarten besucht, und überschätzt 
damit den tatsächlichen Versorgungsgrad beträchtlich. Der tatsächliche Ver-
sorgungsgrad speziell für die Gruppe der drei- bis unter sechsjährigen Kin-
der liegt, wie sich der Tabelle 2 (S. 136/137) entnehmen läßt, bei lediglich 
65,4%. 
Die Differenzierung nach Bundesländern zeigt z. T. beträchtliche Unter-
schiede in der Versorgung mit Plätzen an. Mit 91,1 % ist die Versorgungs-
quote in Baden-Württemberg doppelt so hoch wie mit 45,4% in Hamburg, 
wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß in Hamburg ein beträchtlicher 
Anteil der fünfjährigen Kinder Vorklassen an Grundschulen besucht. Ge-
nerell spiegeln die Daten für die Bundesländer ein historisch bedingtes 
Süd-Nord-Gefälle wider (Erning 1987). Eine Differenzierung der Versor-
gungsquoten nach Gemeindegrößenklassen ergibt demgegenüber keine 
ausgeprägten Unterschiede. Die Versorgung in ländlichen Gemeinden unter-
scheidet sich danach nicht sehr stark von der in städtischen und großstädti-
schen Gemeinden (ohne Tabelle). 
(2) Länderspezifische Unterschiede ergeben sich auch bei der Versorgung 
mit Plätzen für unter dreijährige Kinder. Während bei einem Versorgungs-
grad von 17 ,9 % in Berlin (West) fast jedem fünften unter drei Jahre alten 
Kind ein Platz zur Verfügung steht und in Hamburg mit 9 ,8 % immerhin noch 
fast jedem zehnten, bewegt sich der Versorgungsgrad in den meisten Bun-
desländern lediglich zwischen 1 und 2 %. Allerdings verbergen sich hinter 
diesen (niedrigen) Landesdurchschnitten enorme regionale Disparitäten. 
Eine auf das Jahr 1988 bezogene repräsentative Jugendamtsbefragung er-
gab, daß es in 55 % aller Jugendamtsbereiche in der Bundesrepublik über-
haupt keine Platzangebote für unter Dreijährige gab. In den Jugendamts-
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bereichen der kreisfreien Städte (zumeist Großstädte) belief sich die Versor-
gungsquote im Durchschnitt auf 4,5 %, in denen der Landkreise auf 0, 1 % 
(Tietze u. a. 1993). Auch die Vergleichende Städtestatistik, in der die Krip-
penplätze für alle Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern erfaßt wer-
den, zeigt, daß das Angebot an Plätzen für unter dreijährige Kinder bislang 
ein weitgehend nur großstädtisches Phänomen darstellt. Danach werden 
88,5 % der Plätze in Großstädten (über 100.000 Einwohner) bereitgestellt, 
wobei 64,5 % allein auf die Städte Berlin (West), Hamburg, Dortmund, Mün-
chen und Stuttgart entfallen (Vergleichende Städtestatistik 1990). 
(3) Neben den institutionellen Betreuungsangeboten existieren - besonders 
für Kinder unter drei Jahren - Betreuungsangebote in Tagespflegestellen. 
Die Jugendhilfestatistik weist für 1990 insgesamt 43.615 Kinder im Alter 
unter 16 Jahren in Tagespflege aus ( ohne Tabelle), die altersmäßig allerdings 
nicht weiter differenziert werden (Statistisches Bundesamt 1992b ). Nach der 
erwähnten Befragung von Jugendämtern (Tietze u. a. 1993) entfallen rund 
50 % aller Tagespflegeverhältnisse auf Kinder unter drei Jahren. Die Versor-
gung der unter Dreijährigen in der Tagespflege liegt danach bei unter 1 %, 
wobei die Versorgungsquote in den Jugendamtsbereichen kreisfreier Städte 
fünfmal so hoch ausfällt wie in denen der Landkreise. 
Neben den den Jugendbehörden bekannten Tagespflegeverhältnissen muß 
von einer bestimmten Anzahl existierender, aber nicht gemeldeter Tagespfle-
geverhältnisse ausgegangen werden. (Mit dem am 1. Januar 1991 in Kraft 
getretenen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist die Genehmigung der 
Tagespflege im Regelfall auch nicht mehr erforderlich.) Ältere Schätzungen, 
nach denen auf eine gemeldete vier nicht gemeldete Tagespflegeverhältnisse 
kommen (Martin/Pettinger 1985), werden jedoch durch neuere Untersu-
chungen (Befragungen von Jugendämtern und Müttern) bzw. aufgrund von 
Schätzungen nicht bestätigt. Danach kommen auf ein gemeldetes ein bis 
zwei nicht gemeldete Tagespflegeverhältnisse (Tietze u. a. 1993; Siebter Ju-
gendbericht 1986: 36). 
Die einfache Zählung von Plätzen sagt nichts über die Art der bereitgestell-
ten Plätze aus. Bedauerlicherweise differenziert die Jugendhilfestatistik 
nicht nach Art der P Lätze.Nach einer anderen, heute nicht mehr durchgeführ-
ten Statistik (auf der Grundlage einer Umfrage bei den Ländern), jedoch mit 
ähnlichem Berechnungsmodus, standen 1985 im Bundesdurchschnitt für 
11,9 % der drei bis unter sechs Jahre alten Kinder Ganztagsplätze, d.h. Plätze 
mit Betreuung über Mittag zur Verfügung (BLK 1987). Hohe Versorgungs-
grade mit Ganztagsplätzen gibt es danach nur in den Stadtstaaten Berlin 
(98,9%), Hamburg (58,0%) und Bremen (ca. 42%). Nach der erwähnten 
Befragung von Jugendämtern stand 1988 - bezogen auf dreieinhalb Alters-
jahrgänge - für 10,7 % der Kinder ein Ganztagsplatz zur Verfügung. Für ei-
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O'I Tabelle 2:Kinder in Einrichtungen (Krippe und Kindergarten), differenziert nach Altersgruppen und verschiedenen 

Hintergrundmerkmalen, 1990 

Noch nicht schulpflichtige Kinder nach Altersgruppen 

unter 3 Jahre 3 bis unter 6 Jahre 3 Jahre 4Jahre 5Jahre 6 Jahre und älter 

Anzahl der Kinder in 1000 2.025 1.874 657 630 587 461 

Kinder in vorschulischen 65 1.226 239 470 517 402 
Einrichtungen in 1000 

Kinder in vorschulischen 3,2 65,4 36,4 74,6 88,1 87,2 
Einrichtungen an allen 
Kindern der Altersgruppe in % 

Nur deutsche Kinder in vor- 3,0 66,5 36,7 76,5 89,0 88,3 
schulischen Einrichtungen an 
allen deutschen Kindern in % 

Nur ausländische Kinder in 4,9 57,1 32,9 59,2 78,3 75,5 
vorschulischen Einrichtungen 
an allen ausländischen 
Kindern in% 



,-
(>) 
-:i 

Anteil Kinder 

Status der Mutter 0 bis unter 6 Jahre unter 3 Jahre 3 Jahre 

Verheiratet 32,4 

Verheiratet und erwerbstätig 37,9 

Verheiratet und nicht 29,1 
erwerbstätig 

Alleinerziehend 37,2 

Alleinerziehend und 47,7 
erwerbstätig 

Alleinerziehend und nicht 28,3 
erwerbstätig 

• Kann auf der Grundlage des Mikrozensus nicht berechnet werden. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 1992a, eigene Berechnungen) 

2,9 35,3 

4,3 41,7 

2,1 31,6 

6,5 44,1 

1,0 59,3 

- • 31,3 

4Jahre 5 Jahre 

74,3 84,6 

78,7 88,5 

71,5 81,5 

76,3 83,0 

86,2 89,7 

65,5 82,6 



nen deutlich größeren Anteil von Kindern ( 17 ,5 % ) gibt es danach nur einen 
Halbtagsplatz mit ausschließlich nur vormittäglicher oder nur nachmittägli-
cher Öffnung (Tietze u. a. 1993). 
Bei den Plätzen für unter dreijährige Kinder kann demgegenüber überwie-
gend von Ganztagsplätzen ausgegangen werden. 87 % aller Einrichtungen 
für Kinder im Alter unter drei Jahren sind Ganztagseinrichtungen in dem 
Sinne, daß sie zumindest einen Platz mit wenigstens achtstündiger Öff-
nungsdauer und Versorgung über Mittag anbieten (ebd.). In Tagespflege-
stellen wird die Betreuungsdauer von Kindern individuell arrangiert. Nach 
einer repräsentativen Befragung von Müttern werden unter dreijährige Kin-
der in Tagespflege im Durchschnitt täglich gut fünf Stunden auf diese Weise 
betreut (Tietze/Roßbach/Jacobs in Vorbereitung). 

2.3. Kinder in Einrichtungen 

Das typische Eintrittsalter für den Kindergarten liegt um das vierte Lebens-
jahr (siehe Tabelle 2, S.136/137): Von den Dreijährigen besuchen 36,4% 
einen Kindergarten, von den Vierjährigen sind es dann 74,6 %. In keiner Al-
tersgruppe erreicht die Versorgungsquote die 90 %-Marke. Wenn man davon 
ausgeht, daß die 12 bis 13 % der fünfund sechs Jahre alten noch nicht schul-
pflichtigen Kinder ohne Kindergartenbesuch weder vorher einen solchen be-
sucht haben noch vor dem Schuleintritt einen solchen besuchen werden, 
dann würde im Durchschnitt rund jedes achte Kind (von den deutschen Kin-
dern nur jedes neunte, von den ausländischen Kindern jedoch rund jedes 
vierte) ohne Kindergartenerfahrung eingeschult.Eine solche Interpretation 
ist mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, da keine Längsschnittdaten 
vorliegen.' 
Der Tabelle 2 läßt sich entnehmen, daß deutsche Kinder generell häufiger 
einen Kindergarten besuchen als ihre ausländischen Altersgenossen.2 Aller-
dings haben sich die Kindergartenbesuchsquoten beider Populationen in den 
letzten Jahren angenähert. Wahrend 1978 die Kindergartenbesuchsquoten 
für deutsche Kinder noch mehr als doppelt so hoch lagen wie die für auslän-
dische Kinder (BLK 1987), hat sich mit einer Besuchsquote von 66,5 % für 
deutsche und 57, 1 % für ausländische drei bis unter sechs Jahre alte Kinder 

1 Die Interpretation wird in ihrer Tendenz gestützt durch eine Untersuchung der 
Autoren zu Beginn der 80er Jahre. In einer für das Bundesland Nordrhein-Westfalen 
repräsentativen Befragung von Klassenlehrern in 458 Anfangsklassen ergab sich, 
daß rund 20 % der Erstkläßler keinen Kindergarten besucht hatten. 
2 Der Anteil der ausländischen Kinder an allen Drei- bis Sechsjährigen beträgt 
11,3 %, an allen unter Dreijährigen beträgt er 12, 1 % ( eigene Berechnung nach Stati-
stisches Bundesamt 1992a). 

138 



der Abstand zwischen beiden Populationen deutlich verringert. Anders als 
im Kindergartenbereich sind die ausländischen Kinder im Krippenbereich 
mit einer Besuchsquote von 4,9 % gegenüber 3,0 % bei den deutschen Kin-
dern überrepräsentiert. Hierin dürfte die häufigere Vollerwerbstätigkeit bei-
der Elternteile bei ausländischen Familien zum Ausdruck kommen. 
Unterschiedliche Beteiligungsquoten bei der Betreuung und Erziehung in 
Einrichtungen ergeben sich auch in Abhängigkeit vom Familien- und Er-
werbsstatus der Mütter der Kinder. Bei den unter Dreijährigen mit einer ver-
heirateten erwerbstätigen Mutter werden mit 4,3 % doppelt so viele Kinder 
institutionell betreut wie bei den Kindern nicht erwerbstätiger verheirateter 
Mütter (2,1 %). Auch im Kindergartenbereich lassen sich auf jeder Alters-
stufe mit annähernd 10 % deutliche Differenzen in den Beteiligungsquoten 
für beide Kindergruppen ausmachen. Am stärksten differieren die Beteili-
gungsquoten bei den Kindern alleinerziehender Mütter in Abhängigkeit von 
deren Erwerbsstatus. Während die Beteiligungsquoten bei den Kindern 
alleinerziehender nicht erwerbstätiger Mütter in derselben Größenordnung 
wie die bei den Kindern verheirateter nicht erwerbstätiger Mütter liegen, ist 
bei den Kindern alleinerziehender erwerbstätiger Mütter im Krippenbereich 
( 10 % ) wie auch im Kindergartenbereich jeweils die höchste Beteiligungs-
quote von allen gegeben. Die Kinder erwerbstätiger Mütter und speziell die 
alleinerziehender erwerbstätiger Mütter gehören zu den Gruppen, die in be-
sonderer Weise auf außerfamiliale Betreuungsangebote angewiesen sind. 
Zwar zeigt sich, wie dargestellt, bei diesen Kindergruppen eine höhere Ver-
sorgungsquote, jedoch bestehen erhebliche Zweifel, daß die vorhandenen 
Angebote ausreichen, wenn man berücksichtigt, daß 9, 1 % der unter Dreijäh-
rigen und 10,0% der Drei- bis unter Sechsjährigen eine alleinerziehende 
Mutter und daß 35,9 % der unter Dreijährigen und 40,5 % der Drei- bis unter 
Sechsjährigen eine erwerbstätige Mutter haben ( ohne Tabelle). 
Ein erhöhter Beda,f an familienexterner Betreuung ergibt sich besonders 
dann, wenn die Mütter vollerwerbstätig sind. Nach den Daten des Mikrozen-
sus 1990 (Statistisches Bundesamt 1992a) arbeiten 41,2 % der erwerbstäti-
gen Mütter mit unter sechs Jahre alten Kindern 36 und mehr Wochenstunden. 
Bei der Teilgruppe der Mütter mit Kindern unter drei Jahren waren es sogar 
46,6%. (Letzteres dürfte damit zu erklären sein, daß „junge" Familien aus 
ökonomischen Gründen auf Vollerwerbstätigkeit der Frau besonders häufig 
angewiesen sind.) Bezieht man nun die vorhandenen Ganztagsplätze nur auf 
die Kinder mit einer vollerwerbstätigen Mutter, dann zeigt sich, daß unge-
fähr nur für jedes zweite Kind der unter Sechsjährigen dieser Gruppe ein 
Ganztagsplatz zur Verfügung steht, bei der Teilgruppe der unter drei Jahre 
alten Kinder dieser Gruppe nur für ungefähr jedes neunte Kind (eigene Be-
rechnung). 
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Auf welche andere Weise die Bedürfnisse dieser (und anderer) Kinder nach 
vennehrter nichtmütterlicher Betreuung befriedigt werden, wird in den Sta-
tistiken nicht erfaßt. Eine für die Bundesrepublik repräsentative Befragung 
von Müttern ergab, daß die Großeltern (vermehrt die Mütter der Mütter) in 
solchen Fällen wesentliche Betreuungsleistungen übernehmen (siehe aus-
führlicher Tietze/Roßbach 1991; auch Martin/Pettinger 1985; Schindler/ 
Born/Schablow 1985; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 1985). 
Diese Betreuungsform tritt bei Kindern, deren Mütter einen niedrigen sozio-
ökonomischen Status haben, häufiger auf als bei Kindern von Müttern mit 
höherem Status und qualifizierteren Berufen. Die Betreuungskapazität der 
Großeltern scheint jedoch in vielen Fällen begrenzt zu sein, so daß es unter 
Hinzuziehung weiterer Betreuungsformen häufig zu Mehrfachbetreuungen 
kommt. 
Jenseits des Betreuungsbedarfs, wie er durch die erwähnten (und weiteren) 
familialen Faktoren bedingt ist, hat auch die elterliche Einkommenssituation 
einen Einfluß auf den Kindergartenbesuch, Der Tabelle 3 läßt sich entneh-
men, daß der Kindergartenbesuch mit dem Haushaltsnettoeinkommen der 
Eltern perfekt korreliert: Je höher die Einkommensklasse des elterlichen 
Haushalts, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein drei- bis unter 
sechsjähriges Kind einen Kindergarten besucht. Hierfür bieten sich ver-
schiedene Erklärungen an. Unter anderem kann davon ausgegangen werden, 
daß sich der Elternbeitrag, auch wenn dieser in den niedrigen Einkommens-
gruppen im Regelfall geringer ausfällt, bis zu einem gewissen Grad pro-
hibitiv auf den Kindergartenbesuch von Kindern auswirkt. Vor diesem Hin-
tergrund dürfte eine Anhebung der Elternbeiträge, wie sie gegenwärtig im 
Kontext der vorgesehenen Ausweitung des Kindergartenangebots vielfach 
diskutiert wird, zu einer weiteren Öffnung der sozialen Schere in der Kinder-
gartenbeteiligung beitragen. 

2.4. Demographische Entwicklungen 

Die Diskussion um Betreuungs- und Erziehungsformen für junge Kinder hat 
in der Bundesrepublik in den letzten Jahren an Aktualität gewonnen. Für die 
unter drei Jahre alten Kinder steht dabei die Frage nach einer nachhaltigen 
Ausweitung des Platzangebots in öffentlichen Einrichtungen im Vorder-
grund. Für die älteren noch nicht schulpflichtigen Kinder wird ebenfalls die 
Erhöhung der Kindergartenplätze besonders in den schlecht versorgten 
Regionen des Landes als wichtig angesehen. Darüber hinaus geht es hier 
~-arum, die vorhandenen Plätze in den Einrichtungen so zu gestalten, daß 
Offnungszeiten der Einrichtungen und Dauer der Betreuung den Erforder-
nissen und Lebensrhythmen der Familien besser entsprechen. 
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Tabelle 3:Kindergartenbesuchsquoten für drei bis unter sechs Jahre alte 
Kinder nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen, 1990 

Haushaltsnettoeinkommen im Monat (in DM)* 
600- 1200- 1800- 2500- 3000- 4000- 5000 

1200 1800 2500 3000 4000 5000 undmehr alle 

Kinder im 
Kindergarten 
anallen3bis 57,1% 59,0% 59,4% 62,5% 66,7% 70,2% 73,3% 65,4% 
unter 6 Jahre 
alten Kindern 

* Für das Haushaltsnettoeinkommen „unter 600 DM" läßt sich die Quote auf-
grund von Mikrozensusdaten nicht schätzen. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 1992a; eigene Berechnungen) 

In diesem Diskussionsprozeß werden die epochalen demographischen und 
familienstrukturellen Veränderungen, die sich in der Bundesrepublik in den 
letzten zwei Jahrzehnten vollzogen haben, zunehmend zur Kenntnis ge-
nommen: Kinder sind in der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer extrem 
niedrigen Geburtenrate ein knappes Gut geworden. Der Anteil der unter 
sechs Jahre alten Kinder an der Wohnbevölkerung hat sich von 9,2 % 1970 
auf 6,5 % 1990 um ein Drittel verringert (Statistisches Bundesamt 1992c ). 
Die Geburtenziffer ist in den letzten 25 Jahren von rund 2.500 Kindern 
(1964) auf etwa 1.400 Kinder (1989) je 1.000 Frauen im Alter von 15 bis 45 
Jahren gesunken ( ebd.). Eine Geburtenziffer von 2.300 Kindern wird als Vor-
aussetzung für den Erhalt des Bevölkerungsstandes angesehen. 
Verändert haben sich auch die Formen des Zusammenlebens: Der Anteil von 
Haushalten mit fünf und mehr Personen an allen Mehrpersonenhaushalten 
hat sich von 1970 bis 1992 mehr als halbiert (von 17,2 % auf 8,1 %); ähnli-
ches gilt für den Anteil der Drei- und Mehr-Generationen-Haushalte, der 
sich von 4,6% (1972) auf2,1 % (1989) verringert hat (ebd.; mündliche Mit-
teilung des Statistischen Bundesamtes). Mehr als halbiert hat sich seit 1970 
auch der Anteil der Familien mit vier und mehr Kindern an allen Familien 
mit Kindern (8,0% 1970 auf 3,0% 1990), deutlich verringert der Anteil der 
Dreikindfamilien (von 13,6% auf 9,6%). Die Anteile der Ein- und Zwei-
kindfamilien haben zugenommen und machen 51,5% bzw. 35,8% aller Fa-
milien mit Kindern aus (Statistisches Bundesamt 1992c). Die Stabilität des 
Sozialverbandes „Ehe" ist zurückgegangen. Nach sechs Ehejahren waren 
von den 1980 geschlossenen Ehen 11,3%, von den 1960 geschlossenen le-

141 



diglich 5,2% geschieden (Statistisches Bundesamt 1990). Verdoppelt hat 
sich die Quote alleinerziehender Mütter mit Kindern unter sechs Jahren seit 
Anfang der 70er Jahre (1970: 5,1 %; 1990: 9,6%; Statistisches Bundesamt 
1992a). Die Erwerbstätigenquote von Frauen mit Kindern unter sechs Jahren 
hat sich seit Anfang der 70er Jahre um einige Prozentpunkte auf 41,1 % 
(1990) erhöht (ebd.). Sie liegt zwar im Vergleich zu zahlreichen anderen 
Ländern (noch) recht niedrig, jedoch ist ein grundlegender Einstellungswan-
del der Mütter zur Erwerbstätigkeit zu verzeichnen (Sommerkorn 1988). 
Das traditionelle Dreiphasenmodell mit Erwerbstätigkeit der Frau vor der 
Eheschließung, Aufgabe der Erwerbstätigkeit spätestens bei der Geburt des 
ersten Kindes und eventuellem Wiedereintritt in das Erwerbsleben im fort-
geschrittenen Lebensalter verliert zunehmend an normativer Kraft zugun-
sten einer parallelen Orientierung von Müttern an Familie und Beruf. 

3. FORMEN AUSSERFAMILIALER BETREUUNG UND ERZIEHUNG 
IN DER FRÜHEN KINDHEIT 

3 .1. Betreuungsformen für Kinder unter drei Jahren 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Möglichkeiten außerfamilialer 
Betreuung für Kinder dieser Altersstufe quantitativ sehr begrenzt sind. Ins-
gesamt können zwei Formen unterschieden werden: 

(a) die Betreuung in einer Krippe, zu einem größeren Teil auch in einer so-
genannten altersgemischten Gruppe zusammen mit älteren Kindern (Ab-
schnitt 1.), und 
(b) die Betreuung in einer Tagespflegestelle (Abschnitt 2. und Abschnitt 3.). 

Beide Betreuungsformen haben ihre gesetzliche Grundlage im Kinder- und~ 
Jugendhilfegesetz (KJHG). 

(1) Betreuung in Krippen 
(a) Administrative Regelungen und Träger: Das seit 1991 in Kraft befind-
liche KJHG sieht ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen auch für Kinder 
unter drei Jahren vor (§ 24 KJHG). Die jeweiligen Ausführungsgesetze der 
Länder zum KJHG sind dementsprechend im Regelfall als Kindertages-
stättengesetze gefaßt (Tietze u. a. 1993), beziehen sich also nicht mehr nur 
wie zuvor auf den Kindergarten, sondern stellen auch die Betreuung der un-
ter dreijährigen Kinder in Einrichtungen auf eine landesgesetzliche Grund-
lage. Damit erfahren die institutionellen Angebote für unter dreijährige Kin-
der eine (auch pädagogische) Aufwertung, werden vom Konzept her als ein 
,,normales" Betreuungsangebot betrachtet und nicht mehr auf eng umgrenzte 
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,,Notlagen" beschränkt. Allerdings haben sich die neuen rechtlichen Rege-
lungen bishernoch nicht in einem entsprechenden Ausbau an Plätzen nieder-
geschlagen. Mit Ausnahme von Berlin (West), wo für 25 % der unter drei-
jährigen Kinder ein Platz in einer Einrichtung oder einer Tagespflegestelle 
angestrebt wird (Senator für Familie, Jugend und Sport o.J.), gibt es in kei-
nem der alten Bundesländer staatliche Pläne oder Soll-Quoten für ein dies-
bezügliches Platzangebot. 
Die Analyse des tatsächlichen Platzbedarfs und die Befriedigung dieses Be-
darfs ist Aufgabe der örtlichen Träger der Jugendhilfe, d. h. der Jugendämter 
(§ 69 KJHG). Nach einer Befragung von Jugendämtern gab es Ende der 80er 
Jahre in mehr als der Hälfte der Jugendamtsbereiche keine Plätze in Einrich-
tungen für unter dreijährige Kinder (Tietze u. a. 1993). Diese Situation dürfte 
sich bislang nicht wesentlich verändert haben. Einer bedarfsgerechten Aus-
weitung des Platzangebots stehen finanzielle Restriktionen, ideologische 
Vorbehalte und auch ein Mangel an qualifiziertem Personal entgegen. 
Die Schaffung von neuen Plätzen bleibt fast ausschließlich kommunalen 
Trägem bzw. Elterninitiativen überlassen. Die kirchlichen Träger, denen im 
Kindergartenbereich 57,1 % aller Einrichtungen angehören, halten sich bei 
der Schaffung von Plätzen für unter Dreijährige stark zurück. Nur 12,4 % der 
Krippen sind in der Trägerschaft von Kirchengemeinden oder kirchlichen 
Wohlfahrtsorganisationen (siehe Tabelle 4, S. 144 ). Es werden deutlich mehr 
Plätze von Elterninitiativen bereitgestellt als von kirchlichen Trägem (Tietze 
u.a. 1993). 
Die Nachfrage nach Plätzen übersteigt bei weitem das vorhandene Angebot, 
und in fast allen Einrichtungen bestehen lange Wartelisten. Aufgrund der 
knappen Plätze werden - mit Ausnahme in den Elterninitiativen - Plätze 
vorwiegend an Kinder alleinerziehender Eltern und an Kinder aus sozial 
schwachen Familien vergeben. Diese Situation hat sich in den letzten 15 Jah-
ren nicht grundlegend gewandelt (Frauenknecht 1980a: 40ff.; Tietze u. a. 
1993). 
(b) Finanzierung: Die Leistungen der Öffentlichen Hand für die Betreuung 
und Erziehung unter dreijähriger Kinder in Einrichtungen sind gering. Für 
1990 können sie auf insgesamt etwa DM 126 Mio geschätzt werden; sie 
machen damit deutlich weniger als 3 % dessen aus, was der Bund an Erzie-
hungsgeldleistungen aufbringt. Die Aufbringung der Betriebskosten für Ein-
richtungen für unter Dreijährige schwankt von Bundesland zu Bundesland. 
Manche Länder beteiligen sich mit rund einem Viertel an den Betriebs-
kosten, andere Länder beteiligen sich überhaupt nicht. Im letztgenannten 
Fall müssen die Betriebskosten ausschließlich vom Träger der Einrichtung, 
von den Eltern und dem Träger der örtlichen Jugendhilfe (Jugendamt) aufge-
bracht werden. 
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Tabelle 4: Krippen, Kindergärten und Einrichtungen mit altersgemisch-
ten Gruppen nach Trägem• 

freie Träger 

öffentliche Kirchen andere privat-ge-
Träger undkon- Wohl- werbliche 
(Kommunen fessionelle fahrts- Träger 
und über- Wohlfahrts- verbände 
örtliche verbände 

Institutionen Träger) 

Krippen 43,3% 17,1 % 36,5% 3,1% 
(N= 1130) 

Kindergärten 30,9% 57,9% 10,4% 0,8% 
(N=25166) 

Einrichtungen 29,4% 31,3% 37,5% 1,8% 
mit alters-
gemischten 
Gruppen 
(N = 1849) 

• ohne kindergartenähnliche Einrichtungen 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 1992b; eigene Berechnungen) 

Der faktische Anteil der Elternbeiträge an den Betriebskosten schwankt je 
nach Bundesland zwischen 8 und 27 %. Die monatlichen Regelbeiträge der 
Eltern variierten Ende der 80er Jahre je nach Bundesland zwischen rund 
DM 80,- und DM 375,-pro Kind mit Maximalbeiträgen bis DM 900,- mo-
natlich. Nicht nur bei der Verfügbarkeit von Plätzen, sondern auch bei der 
Kostenbelastung von Eltern ergibt sich damit eine starke Abhängigkeit von 
lokalen Gegebenheiten (ausführlicher: Tietze u. a. 1993). 
(c) Größe der Einrichtungen, Gruppenzusammensetzung und räumliche 
Ausstattung: Im Gegensatz zum Kindergarten sind Einrichtungen für Kinder 
unter drei Jahren aufgrund ihrer geringen Dichte häufig keine wohnbereichs-
nahen Einrichtungen. Vielmehr müssen von den (erwerbstätigen) Eltern oft 
recht weite Wege in Kauf genommen werden. Dennoch sind die meisten 
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Krippen kleine Einrichtungen. In 611 der 1.130 Krippen, die es 1990 in den 
alten Bundesländern gab, waren nicht mehr als 20 Plätze vorhanden 
(54,1 %). Nur 133 Krippen (11,8 %) verfügten über mehr als 40 Plätze (Stati-
stisches Bundesamt 1992b, S. 8). Ein gutes Viertel aller Plätze fürunter drei-
jährige Kinder wird in altersgemischten Gruppen bereitgestellt (siehe Ta-
belle 1 ). Diese alters gemischten Gruppen sind zumeist Bestandteil eines aus 
mehreren Gruppen bestehenden Kindergartens. Die verschiedenen Richt-
linien der einzelnen Bundesländer gehen von einem räumlichen Bedarf 
zwischen 2,5 und 4,5 qm pro Kind aus. Hinzu kommen Ruheräume für die 
Kinder. Die Gruppengröße variiert nach den jeweiligen Länderrichtlinien 
zwischen 6 und 15 Kindern. In den Krippen sind die Kinder häufig in alters-
gleichen Jahresgruppen (unter einem Jahr, ein bis zwei Jahre, zwei bis drei 
Jahre alte Kinder) zusammengefaßt. Die altersgemischten Gruppen sind da-
durch gekennzeichnet, daß unter dreijährige Kinder zusammen mit Kindern 
im Kindergartenalter, zuweilen auch zusammen mit Kindern im Hortalter, 
betreut werden. Dabei ist die Anzahl der Kinder aus den jeweiligen Alters-
gruppen festgelegt (BMJFFG 1989). 
(d) Personal: Die Richtlinien der Länder sehen im Regelfall zwei Kräfte pro 
Gruppe vor (BMJFFG 1989). Die Statistik weist 1990 für die 28.157 Plätze in 
Krippen 4.265 vollzeitbeschäftigte, 1.694 teilzeitbeschäftigte und 1.466 ne-
benberuflichbeschäftigte Personen aus, die direkt mit der Betreuung von 
Kindern befaßt sind. Damit kommen auf eine vollzeü~esetz:~e Stelle)ß:!. 
Durchschnitt fünf bis sechs Kinder .. In dieser Betreuer-Kind-Relation sind 
nicht die insgesamt ca. 1.100 Personen berücksichtigt, die vorwiegend Auf-
gaben im wirtschaftlichen und technischen Bereich sowie in der Verwaltung, 
Leitung und Organisation in den Krippen wahrnehmen (Statistisches Bun-
desamt 1992b; eigene Berechnungen). 
Von dem direkt mit der Betreuung der Kinder befaßten Personal (zu mehr als 
97 % weiblich) hatten 2,6 % eine pädagogische Ausbildung auf Fachhoch-
schul- bzw. Universitätsniveau, 41,9 % waren als Erzieherinnen ausgebildet, 
27 ,7 % hatten eine Ausbildung als Kinderpflegerin, 15,4 % waren als Kinder-
krankenschwester oder in einem sonstigen Beruf der Krankenpflege aus-
gebildet, 8,9 % des Personals hatten keine abgeschlossene Ausbildung oder 
befanden sich noch in der Ausbildung (Statistisches Bundesamt 1992b: 
62f.). Im Vergleich zu vorangegangenen Jahren hat sich damit der Anteil 
des Personals mit pädagogischer Ausbildung erhöht (Frauenknecht 1980a: 
22ff.). Diese Tendenz steht in Übereinstimmung mit Bemühungen, die vor-
wiegend auf Pflege ausgerichtete Arbeit in den Krippen zu pädagogisieren. 
Wesentliche Anstöße hierfür gehen von Modellprojekten aus, wie sie in 
Berlin und jetzt auch in anderen Großstädten durchgeführt werden (Beller 
1987). 
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(e) Öffnungszeiten: Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren haben auf-
grund ihrer traditionell im Vordergrund stehenden Betreuungsfunktion eine 
deutlich längere tägliche Öffnungsdauer als Kindergärten. Nach Angaben 
der Jugendämter waren Ende der 80er Jahre 87 % aller Einrichtungen für 
Kinder unter drei Jahren Ganztagseinrichtungen mit wenigstens achtstün-
diger Öffnungsdauer und Betreuung über Mittag. Drei Viertel dieser Ein-
richtungen hatten 10 bis 12 Stunden täglich geöffnet. Eine mehr als zwölf-
stündige Öffnungsdauer kam nur in Einzelfällen vor. Ein gutes Drittel der 
Ganztagseinrichtungen beginnt danach um 6.00 Uhr; um 7.00 Uhr haben 
rund drei Viertel geöffnet. Im Hinblick auf die Schließungszeit gilt: Drei 
Viertel der Einrichtungen schließen zwischen 17 .00 und 18.00 Uhr. Später 
als 18.00 Uhr schließen weniger als 5 % der Ganztagseinrichtungen (Tietze 
u.a. 1993). 
(f) Curricula: Die Pädagogisierung der Betreuung von unter dreijährigen 
Kindern in °:Einrichtungen ist aufgrund der traditionell im Vordergrund ste-
henden sozialen Funktion nur unzureichend entwickelt. Ein konsistentes 
und allgemein anerkanntes curriculares Konzept, wie es sich mit dem Situa-
tionsansatz für den Kindergartenbereich durchgesetzt hat, ist für den Bereich 
der unter Dreijährigen (noch) nicht gegeben. Die zumeist wenig regelungs-
dichten Richtlinien in den Ländern enthalten vorwiegend Bestimmungen 
über die hygienische, medizinische und räumliche Ausstattung der Einrich-
tungen sowie über Gruppengrößen und Personalschlüssel (Martin/Pettinger 
1985). 
Anforderungen an die pädagogische Gestaltung sind in diesen Richtlinien -
mit Ausnahme von Berlin - nicht zu finden. Allerdings sind - zumeist im 
Rahmen lokaler Projekte - verschiedene pädagogische Anregungen ent-
standen, die jedoch in ihrer Reichweite begrenzt bleiben (Übersicht in DJI 
1986: 84ff.). Ein detailliertes pädagogisches Modell für Kleinstkinder in . 
familienergänzenden Betreuungsumwelten wurde von K. Beller (1987) ent-
wickelt. Zu seinen zentralen Bestandteilen gehört es, das kleine Kind i'n sei-
nem individuellen Entwicklungsstand differenziert wahrzunehmen, Pflege-
situationen und Alltagsroutinen pädagogisch zu erweitern, dem Kind als 
aktiven, mit Kompetenz ausgestatteten Interaktionspartner zu begegnen und 
ihm durch individuelles Eingehen Selbstvertrauen, Erkundung seiner Um-
welt und Kooperation zu ermöglichen. Andere Ansätze beziehen sich auf die 
Förderung in altersgemischten Gruppen (Petersen 1989) oder darauf, das 
Krippenprogramm in der ehemaligen DDR als pädagogische Anregung nutz-
barzu machen (Hoffmann/Kempf /Raschke/Weber /Weigl 1991 ), greifen die 
sogenannte „Reggio-Pädagogik" auf (Herrmann u.a. 1984) oder wenden 
sich speziellen Aspekten wie der für kleine Kinder besonders wichtigen Ein-
gewöhnungsphase zu (Laewen/Hedervari/Andres 1992). 
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(2) Tagespflege 
Wie die Betreuung in Einrichtungen, so ist auch die Betreuung in Tages-
pflegestellen im KJHG geregelt (§44 KJHG). Anders als in dem bis 1990 
geltenden Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) ist die Tagespflege eines Kindes 
außerhalb des Elternhauses nach dem neuen Recht im Regelfall nicht mehr 
genehmigungspflichtig. Gleichwohl fällt den Jugendämtern eine wichtig 
Rolle zu. Sie sollen die Tagespflegeperson und die Eltern des Kindes beraten 
und auch Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen beraten und unter-
stützen. Wenn eine Tagespflegeperson durch das Jugendamt vermittelt wird 
und die Tagespflege für das Kindeswohl erforderlich ist, sollen der Tages-
pflegeperson zudem die entstehenden Aufwendungen und die Kosten der 
Erziehung ersetzt werden (§ 23 KJHG). In zahlreichen Kindertagesstätten-
gesetzen, die als länderspezifische Ausführungsgesetze zum KJHG erlassen 
wurden, wird die Tagespflege von Kindern unter drei Jahren der Betreuung 
in Einrichtungen weitgehend gleichgestellt. 
Die Tagespflegebetreuung von Kindern ist traditionell weithin ein privates 
Erziehungsarrangement, an deren Finanzierung sich die öffentliche Hand 
nur bedingt beteiligt. Nach Angaben der Jugendämter waren Ende der 80er 
Jahre 45 % aller gemeldeten Tagespflegeverhältnisse Selbstzahlerverhält-
nisse, das heißt: in nahezu der Hälfte der Fälle wurde keine öffentliche Un-
terstützung gewährt. Allerdings variieren die Gegebenheiten von Jugend-
amtsbezirk zu Jugendamtsbezirk sehr stark. Jugendamtsbezirken, in denen 
keines der Tagespflegeverhältnisse vom Jugendamt finanziell getragen oder 
bezuschußt wird, stehen Jugendamtsbezirke mit einer finanziellen Beteili-
gung in nahezu allen Fällen gegenüber. Soweit die Kosten für die Tagespfle-
ge von den Jugendämtern übernommen werden, wurden Ende der 80er Jahre 
im Bundesdurchschnitt DM 360,- bei einer achtstündigen Betreuung an den 
Werktagen vergütet (Tietze u. a. 1993 ). Nach informellen Hinweisen werden 
diese Beträge von den Eltern häufig aufgestockt bzw. werden bei privater 
Vergütung deutlich höhere Zahlungen getätigt. 
Bei den Vergütungen für die Tagespflege durch die Jugendämter werden die 
diesbezüglichen Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge häufig als Orientierungsmarke herangezogen. Nach einer 
kürzlich erfolgten Neufestsetzung werden danach bei einer acht- bis zwölf-
stündigen Tagespflege eines Kindes im Vorschulalter gegenwärtig DM 557 ,-
pro Monat empfohlen (NDV 1992: 178ff.). 
Die Tagespflege eines Kindes kann als Einzelpflege oder auch zusammen mit 
mehreren anderen Tagespflegekindern erfolgen. Nach den Angaben der Ju-
gendämter wurden Ende der 80er Jahre gut die Hälfte (52 % ) der unter sechs-
jährigen Kinder in Tagespflege als jeweils einzige Pflegekinder betreut, 
knapp 30 % in Pflegestellen mit zwei Pflegekindern, die restlichen knapp 
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20% der Pflegekinder verteilten sich auf Pflegestellen mit drei oder mehr 
Pflegekindern (Tietze u. a. 1993). Auch bei den Kindern in Einzelpflege sind 
häufig Kontakte zu anderen Kindern gegeben, insofern als die Pflegeperson 
oft gleichzeitig auch eigene Kinder zu betreuen hat. 
Der Tagespflege werden im Vergleich zu institutionellen Betreuungsformen 
besonders für Kleinkinder unter drei Jahren verschiedene Vorteile zuge-
schrieben: Tagespflegestellen können auch in ländlichen Gebieten einge-
richtet werden, wo die Nachfrage für die Einrichtung von Institutionen nicht 
groß genug ist; sie liegen meist in der Nähe des Elternhauses des Kindes, 
bieten ein hohes Maß an Flexibilität in der Organisation, ermöglichen eine 
enge Abstimmung mit der individuellen Situation des Kindes und seiner Fa-
milie und stellen ein für das kleine Kind überschaubares Arrangement mit 
Familienatmosphäre dar. Etwa ein Drittel der Jugendämter bevorzugt die 
Tagespflege gegenüber der Betreuung in einer Einrichtung. Dies geschieht 
sowohl aus ideologischen Gründen (in der Familienähnlichkeit dieser Be-
treuungsform wird ein hoher Wert gesehen) als auch aus Kostengründen. 
Andererseits belegen Untersuchungen, daß Tagespflegeverhältnisse oft nur 
wenig stabile Betreuungsverhältnisse darstellen und von Abbrüchen bedroht 
sind. In einer eigenen Untersuchung (Tietze u. a. in Vorbereitung) erwies sich 
die Tagespflege als die außerhäusliche Betreuungsform mit der geringsten 
Stabilität. In einer Berliner Untersuchung über den Verlauf von mehreren 
1.000 Tagespflegeverhältnissen (Laewen/Hedervari/Andres 1992) zeigte 
sich, daß über 40 % der Tagespflegeverhältnisse höchstens sechs Monate Be-
stand hatten. Nach den Daten der mehrfach erwähnten Jugendamtsbefra-
gung wurde etwa jedes fünfte Tagespflegeverhältnis bei Kindern im Vor-
schulalter abgebrochen. 
Vorschläge für die pädagogische Gestaltung in der Tagespflege sind alles in 
allem rar. Ebenfalls sehr begrenzt ist die pädagogische Anleitung und Unter-
stützung durch die Jugendämter. Das Ergebnis älterer Untersuchungen, wo-
nach die Tagespflege als Aufgabenbereich der Jugendämter stark vernach-
lässigt wird (Frauenknecht 1980b: 29), wird durch jüngere Erhebungen nicht 
nachhaltig korrigiert,jedenfalls wenn man das Gesamtspektrum der Jugend-
ämter betrachtet (Tietze u. a. 1993 ). 
In der Auseinandersetzung um die pädagogische Qualität der Tagesbetreu-
ung von Kleinkindern wurde in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ein bundes-
weites Modellprojekt „Tagesmütter" durchgeführt. In diesem Modellprojekt 
wurden bestimmte Mindeststandards für die Tagespflege gewährleistet: Un-
ter anderem durften Zahl und altersmäßige Zusammensetzung der betreuten 
Kinder ( einschließlich der eigenen der Tagesmutter) vier Kinder unter zehn 
Jahren nicht überschreiten, die Tagesmütter erhielten eine vorbereitende und 
praxisbegleitende Ausbildung, und es stand ihnen ein pädagogischer Berater 
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zur Seite. Regelungen für die Vertretung wie auch eine gewisse soziale Ab-
sicherung der Tagesmütter waren gegeben, und es wurde Wert auf eine Ab-
stimmung zwischen Tagesmutter und Mutter gelegt. Trotz der guten Erfah-
rungen mit diesem Modell (BMJFG 1980; Martin/Pettinger 1985) wurde es 
nicht auf breiter Front implementiert. Andererseits gingen von diesem Mo-
dell praxisverändemde Auswirkungen aus. Eine wichtige Rolle spielte und 
spielt hierbei die im Umkreis des Modellprojekts gegründete „Arbeits-
gemeinschaft Tagesmütter, Bundesverband e.V." (AGTM), der zahlreiche 
lokale Pflegevereine angehören und die mit ihrer Zeitschrift „Tagesmütter-
Pflegeeltem" ein einschlägiges Diskussionsforum bereitstellt. Der Bundes-
verband wie auch die lokalen Vereinigungen setzen sich für eine weitere 
Verbesserung der Tagespflege, eine Verbesserung des sozialen und rechtli-
chen Status der Pflegeeltern ein und sind um eine entsprechende Zusammen-
arbeit mit den freien und öffentlichen Trägem der Jugendhilfe bemünt 
(Blüml 1991). 

(3) Nicht-gemeldete Betreuungsarrangements und Elternselbsthilfe 
Das geringe Angebot an öffentlich verantworteten außerfamilialen Betreu-
ungsmöglichkeiten gerade für sehr junge Kinder hat zu einem grauen Markt 
besonders für diese Altersgruppe geführt, dessen Ausmaß nur geschätzt wer-
den kann. Es wurde bereits oben erwähnt, daß nach Schätzungen auf eine 
registrierte Tagespflegestelle ein bis zwei nicht registrierte kommen. Nach 
den neuen Bestimmungen des KJHG sind diese Betreuungsarrangements 
nicht mehr genehmigungspflichtig. Zugleich entfällt damit für die Jugend-
ämter weitgehend die Möglichkeit, diese Betreuungen durch Beratung und 
pädagogische Qualifizierung der Pflegepersonen zu stützen. 
Besonders aus Großstädten gibt es immer wieder Hinweise auf „schwarz 
betriebene" Formen der Gruppenbetreuung von kleinen Kindern, für die eine 
Genehmigungspflicht besteht. Ein wesentlicher Grund für die illegale Be-
treibung dürfte zum einen in der Knappheit an Plätzen, zum anderen darin 
liegen, daß es im Regelfall sehr teuer ist, den räumlichen und personellen 
Standards zu entsprechen, die das Landesjugendamt für solche Gruppen vor-
schreibt. 
Prinzipiell ist es Eltern möglich, in Form von Elterninitiativen selbst eine 
Kindergruppe legal zu gründen und zu betreiben. Im Zuge des Vordringens 
des Selbsthilfegedankens und der damit verbundenen Kostenersparnis für 
die öffentliche Hand wird zur Gründung solcher Initiativen durchaus ermun-
tert (siehe Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1983). Wie oben 
ausgeführt, wird mittlerweile auch ein erheblicher Anteil der Plätze für unter 
Dreijährige durch Elterninitiativen bereitgestellt. Soweit es aber diesen pri-
vaten Initiativen nicht gelingt, eine öffentliche Förderung zu erreichen bzw. 
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eine solche als aussichtslos erscheint, besteht die Gefahr des illegalen Be-
triebs, verbunden mit unzureichenden Qualitätsstandards und einer geringen 
organisatorischen Stabilität. Annähernd jedes dritte Jugendamt geht davon 
aus, daß in seinem Zuständigkeitsbereich Elterninitiativen für Kinder unter 
drei Jahren existieren, die ohne Befreiung von der Heimaufsicht bzw. ohne 
Anerkennung durch das Jugendamt arbeiten (Tietze u. a. 1993). 

3.2. Betreuungsformen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt 

( 1) Administrative Regelungen und Träger 
Obwohl sich der Kindergartenbereich in den 70er Jahren als Elementar-
bereich des allgemeinen Bildungssystems etablieren konnte, gehört er recht-
lich und organisatorisch nicht zum Schulsystem. Er ist Teil des Jugendhilfe-
bereichs, der auf Bundesebene durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) geregelt ist. Die Kompetenz des Bundes (Bundesministerium für 
Frauen und Jugend - BMFJ) ist jedoch gering. Sie beschränkt sich weit-
gehend auf Anregungs- und Informationsaufgaben. Dazu gehören die För-
derung von Modellprojekten und die Vorlage eines Jugendberichts in jeder 
Legislaturperiode(§§ 83, 84 KJHG). 
Die Einrichtung und der Betrieb von Kindergärten wird durch Gesetze auf 
Länderebene geregelt, die Ausführungsgesetze zum Kinder- und Jugendhil-
fegesetz des Bundes darstellen. Die meisten Länder hatten schon unter der 
alten bundesrechtlichen Regelung des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG) in 
den 70er Jahren spezielle Kindergartengesetze erlassen (siehe Herzberg/ 
Lülf 1985). Die neuen länderspezifischen Ausführungsgesetze zum KJHG 
sind vielfach als allgemeine Kindertagesstättengesetze weiter gefaßt, das 
heißt: sie beziehen auch Einrichtungen für unter dreijährige Kinder ein (Tiet-
ze u.a. 1993). Die landesgesetzlichen Regelungen beziehen sich im we-
sentlichen auf Rahmenbedingungen wie Zuständigkeiten, Finanzierung, Be-
darfsplanung, Ausstattung, Elternmitwirkung u.ä. 
Aufgabe der Jugendämter als öffentlicher Träger der Jugendhilfe ist es, die 
Schaffung der erforderlichen Einrichtungen nach Maßgabe der jeweiligen 
Landesregelung anzuregen und zu fördern. Nach dem Subsidiaritätsprinzip 
kommt dabei den freien Trägem, von denen die Kirchengemeinden und die 
kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen die wichtigsten sind, ein gewisser 
Vorrang zu. Erst wenn diese nicht die erforderlichen Einrichtungen bereit-
stellen, ist das Jugendamt (die Kommune) gehalten, selbst als Träger aufzu-
treten (öffentlicher Träger) und die erforderlichen Einrichtungen bereitzu-
stellen. 
Der rechtliche Vorrang der freien Träger nach dem Subsidiaritätsprinzip hat 
zur Folge, daß die meisten Kindergärten (57 ,9 % ) in kirchlicher Trägerschaft 
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liegen, wie sich der Tabelle 4 entnehmen läßt. Allerdings ist der Anteil der 
Kindergärten mit öffentlicher Trägerschaft von 21 % im Jahre 1965 auf 
30,9 % im Jahre 1990 gewachsen. Neben den Kirchengemeinden, den kirch-
lichen und sonstigen Wohlfahrtsverbänden können auch gemeinnützige Ver-
eine und andere juristische Personen Träger von Kindergärten sein. 
Pädagogische Zielsetzungen und Konzeptionen für die Kindergartenarbeit 
werden von den Trägem weitgehend autonom bestimmt. Weiterhin besorgen 
sie den Betrieb der Einrichtung, sie stellen das Personal an, üben die Dienst-
aufsicht aus und sind auch für die Fachberatung und Fortbildung des Perso-
nals zuständig. 

(2) Finanzierung 
Die Finanzierung der Betriebskosten der Kindergärten (Personal- und Sach-
kosten) erfolgt durch vier Quellen: durch die jeweiligen Träger, durch El-
ternbeiträge und durch Zuschüsse der Kommunen und des Landes. Die 
Anteile dieser vier Quellen variieren von Bundesland zu Bundesland. 
So beteiligte sich nach den Ergebnissen der Befragung der Jugendämter ein 
Land im Durchschnitt mit lediglich 3 % an den Betriebskosten, ein anderes 
mit annähernd 30 %, also mit dem Zehnfachen. 
Deutliche Unterschiede ergeben sich auch bei den Anteilen, die die Eltern zu 
übernehmen haben. In manchen Bundesländern bringen die Eltern um 11 bis 
12 % der Betriebskosten auf, in anderen mit rund 22 bis 23 % das Doppel-
te davon (Tietze u. a. 1993). Die Elternbeiträge werden meist nach dem 
Einkommen gestaffelt und verringern sich, wenn zwei oder mehr Geschwi-
sterkinder einen Kindergarten besuchen. Der Kindergarten (Elementar-
bereich) stellt die einzige Bildungsstufe im allgemeinen Bildungssystem 
dar, deren Besuch nicht kostenfrei ist. Zwar bestanden in den 70er Jahren in 
einigen Bundesländern Bestrebungen, die Elternbeiträge ganz abzuschaffen, 
jedoch wurden diese Vorhaben nicht realisiert oder wieder zurückgenom-
men. 
Als ein Beispiel für die Festsetzung der konkreten Elternbeiträge mag die 
Situation in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland 
dienen: 

Im Anhang zum Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) wird bei ei-
nem Kindergartenbesuch einschließlich Über-Mittag-Betreuung in Abhängigkeit 
vom „positiv anrechenbaren Einkommen" ein Elternbeitrag zwischen DM 0 und 
400 pro Monat festgesetzt. Bis DM 24.000,-Jahreseinkomnien ist der Kindergar-
tenbesuch frei, bis DM 48.000,- sind DM 65,-, bis DM 72.000,- sind DM 110,-, 
bis DM 96.000,- sind DM 180,-, bis DM 120.000,- sind DM 280,- und über 
DM 120.000,- Jahreseinkommen sind DM 400,- Monatsbeitrag zu zahlen. Be-
sucht ein zweites Kind eine Einrichtung, wird kein Elternbeitrag erhoben. 
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(3) Größe der Einrichtungen, Gruppenzusammensetzung und Ausstattung 
Kindergärten sollen wohnungsnahe und nicht zu große Einrichtungen sein. 
Nach der Jugendhilfestatistik von 1990 gab es in 48,5 % der Kindergärten bis 
zu 50 Plätze, in weiteren 34,3 % 51 bis 80 Plätze und in 17,2 % mehr als 80 
Plätze (Statistisches Bundesamt 1992b: 8). 
Die Kinder sind jeweils in Gruppen zusammengefaßt, deren maximale Stär-
ke in den Bundesländern zwischen 20 und 30 Kindern variiert (BMJFFG 
1989). In einer Gruppe sollen im Regelfall nicht mehr als 25 Kinder sein. Bei 
ganztägiger Betreuung ist die Gruppengröße geringer. Bei der Gruppen-
zusammensetzung wird auf Altersmischung geachtet, d. h., Kinder von drei 
Jahren bis zum Schuleintritt befinden sich gemeinsam in einer Gruppe. Pro 
Gruppe ist eine Gruppenleiterin angestellt. Im günstigsten Fall gibt es für 
jede Gruppe eine Zweitkraft. Häufig müssen sich zwei Gruppen eine Zweit-
kraft teilen. Nach der Jugendhilfestatistik kamen 1990 etwa 14 Kinder auf 
eine vollzeitbeschäftigte Kraft (Statistisches Bundesamt 1992b). 
Die Bestimmungen der einzelnen Bundesländer sind auch hinsichtlich der 
räumlichen und materiellen Ausstattung unterschiedlich. Für jede Gruppe 
steht normalerweise ein Gruppenraum zur Verfügung, der meist nach unter-
schiedlichen Funktionsbereichen aufgeteilt ist. Die Mindestanforderungen 
in den Richtlinien der Länder variieren zwischen 1,5 und 2,5 qm pro Kind. 
Im günstigsten Fall steht noch ein zweiter kleinerer Raum pro Gruppe zur 
Verfügung, der für besondere Aktivitäten oder Teilung der Gruppe genutzt 
werden kann. Größere Einrichtungen haben auch einen gesonderten Turn-
raum oder Mehrzweckraum. Die Einrichtungen müssen kindgerechte Sani-
täranlagen aufweisen, und im Regelfall gibt es eine Küche und einen geson-
derten Personalraum. Für jeden Kindergarten soll eine leicht zugängliche, 
eingefriedete Außenspielfläche zugänglich sein. Die Richtwerte für die 
Größe belaufen sich auf etwa 6 bis lOqm pro Kind (BMJFFG 1989). Alle 
Kindergärten verfügen über ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot an 
Spielmaterialien, wie Bastelmaterial, verschiedene Farben, Steckspiele, 
Tischspiele, Bilderbücher, Puppen und Puppenzubehör, verschiedene Bau-
spielzeuge usw. 

( 4) Personal 
Kindergartenerziehung ist nahezu ausschließlich eine Angelegenheit von 
Frauen; nur 1,7 % der Beschäftigten sind Männer. 
Der größte Teil (60,9 % ) des im Kindergarten beschäftigten Personals hat 
eine Ausbildung als Erzieherin. Die Ausbildung findet an Fachschulen für 
Sozialpädagogik statt. Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluß 
(10. Klasse) und häufig auch eine einjährige praktische Tatigkeit in einer 
sozialen oder sozialpädagogischen Einrichtung (siehe v. Derschau 1985: 
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174). Die Ausbildung dauert meist drei Jahre (in manchen Bundesländern 
vier Jahre) und besteht aus einer schulischen Ausbildung und einem einjäh-
rigen Berufspraktikum mit begleitendem Unterricht. Im Gegensatz zur Aus-
bildung von Grundschullehrern, die an der Universität erfolgt, handelt es 
sich um eine nicht-akademische Ausbildung. Erzieherinnen werden im Kin-
dergarten meist als Gruppenleiterin und bei mehrjähriger Berufserfahrung 
auch als Kindergartenleiterin eingesetzt. 
Ein geringerer Teil (18,1 %) des Personals ist als Kinderpflegerin ausge-
bildet. Voraussetzung für diesen ein- bis zweijährigen schulischen Ausbil-
dungsgang, zu dem oft auch ein Praktikum gehört, ist der Hauptschulab-
schluß (9. Klasse); der Ausbildungsschwerpunkt liegt auf pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Fähigkeiten. Kinderpflegerinnen werden im Kinder-
garten vorwiegend als Zweitkräfte in einer Gruppe eingesetzt. 
Nur ein sehr schmaler Anteil ( 1,8 % ) des Personals in den Kindergärten hat 
eine pädagogische Ausbildung aufFachhochschul- oder Universitätsniveau 
(Sozialpädagoge, Diplom-Pädagoge). Diese Ausbildung dauert vier bis fünf 
Jahre und schließt Praktika ein (siehe v. Derschau 1985: 175f.). 
Fast jede zehnte Mitarbeiterin (9 ,5 % ) hat keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung, 7 ,5 % des Personals befinden sich noch in der Berufsausbildung. 
Aufgrund der Knappheit an ausgebildetem Personal werden gegenwärtig in 
verschiedenen Regionen Kurzausbildungsgänge eingeführt. Neben dem re-
gulären pädagogischen Personal ist im Kindergartenwesen eine gewisse An-
zahl pädagogischer Mitarbeiter für spezifische Aufgaben tätig, wie z.B. 
Heilpädagogen, Psychologen, Logopäden, Krankengymnastinnen. Sie sind 
meist nur stundenweise oder nebenberuflich tätig. 
Eine Aufteilung der 141.792 pädagogischen Mitarbeiter im Kindergarten im 
Jahre 1990 nach Ausbildungsabschlüssen ist in der Tabelle 5 (S. 154) enthal-
ten. Zu dieser Zahl kommen noch einige tausend Personen hinzu, die im 
wirtschaftlichen und technischen Bereich eingesetzt sind bzw. die Verwal-
tungsaufgaben durchführen. Vergleicht man die aktuelle Personalsituation, 
_!Uit der von vor 20 Jahren, so läßt sich eine deutliche pädagogische Pro-
fessionalisierung feststellen. · · 

(5) Elternmitwirkung 
In allen Bundesländern sehen die rechtlichen Bestimmungen eine Mitwir-
kung der Eltern in Form von gewählten Elterngremien vor. Die Eltern bera-
ten bei organisatorischen und pädagogischen Fragen sowie bei Anstellung 
von Personal und können gegenüber der Einrichtung, dem Träger oder auch 
dem Jugendamt ihre Interessen vertreten. Entscheidungsbefugnisse haben 
Eltern jedoch nicht; insofern ist ihre rechtliche Stellung, besonders gegen-
über dem Träger, letztlich schwach. Auch ist gegenwärtig (1992) in keinem 
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Tabelle 5: Pädagogisch tätiges Personal im Kindergarten nach 
Ausbildungsabschlüssen, 1990 

Krippe 

Sozialpädagoge/in; Diplom-Pädagoge/in 2,6 % 

Erzieher/in 41,9% 
Kinderpfleger/in 27,7 % 
Noch in Ausbildung 5,0% 
Ohne abgeschlossene Ausbildung 3,9 % 
Sonstige 18,9 % 

Pädagogisch tätiges Personal insgesamt N = 6023 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 1992b; eigene Berechnungen) 

Kindergarten 

1,8% 
60,9% 

18,1 % 
8,0% 

6,6% 
4,6% 

N=141792 

der alten Bundesländer ein individueller Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz gegeben. Soweit entsprechende gesetzliche Bestimmungen in 
einzelnen Ländern vorliegen, tritt ein Rechtsanspruch erst in den nächsten 
Jahren in Kraft; bundesweit ist er für 1996 vorgesehen. 
Neben der gesetzlich geregelten Mitwirkung der Eltern in Gremien findet in 
vielen Fällen eine informelle Beteiligung der Eltern an der praktischen Kin-
dergartenarbeit statt, z.B. bei besonderen Aktivitäten wie Ausflüge oder 
Feste. Eine generelle Mitarbeit der Eltern als Volontäre im pädagogischen 
Alltag ist jedoch nicht vorgesehen. Die Situation ist anders in den Fällen, in 
denen die Eltern - in Form einer Elterninitiative - selbst Träger der Einrich-
tung sind. In diesen Fällen obliegen ihnen alle Trägerrechte. Unter anderem 
entscheiden sie dann über das pädagogische Konzept und die Anstellung des 
Personals. In vielen Fällen ist hier auch eine intensive Mitarbeit in der tägli-
chen Kindergartenarbeit gegeben (Ungelenk 1985). 

(6) Öffnungszeiten 
Für Kindergärten gibt es keine standardisierten Öffnungszeiten. Sowohl 
zwischen den Bundesländern als auch zwischen Einrichtungen innerhalb 
desselben Jugendamtsbereichs bestehen häufig große Unterschiede in den 
Öffnungszeiten, die nicht mit einem jeweils anders gelagerten Bedarf von 
Kindern und Eltern erklärt werden können. Ein erster Anhaltspunkt be-
züglich der Öffnungszeiten läßt sich gewinnen, wenn man sich die ver-
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schiedenen Platzarten vergegenwärtigt, die von Kindergärten angeboten 
werden. 
Nach den Ergebnissen der Jugendamtsbefragung (siehe ausführlicher: Tiet-
ze u. a. 1993) waren Ende der 80er Jahre 14,2 % der Kindergartenplätze 
Ganztagsplätze (wenigstens achtstündige Öffnungszeit und Betreuung über 
Mittag), 62,6% waren Vor- und Nachmittagsplätze (bei Schließung über 
Mittag), 7,4% waren Nur-Vormittagsplätze (nachmittags geschlossen) und 
15,8% der Plätze waren Nur-Vormittags- oder Nur-Nachmittagsplätze bei 
jeweils anderer Belegung in der anderen Tageshälfte (Schichtbetrieb). 
Im Hinblick auf die tatsächlichen Öffnungszeiten lassen sich folgende ge-
nauere Feststellungen treffen: Ca. 85 % der Einrichtungen mit Ganztags-
plätzen haben zwischen 8 und 10 1/2 Stunden geöffnet; die meisten (gut 
60 % ) öffnen zwischen 7 .00 und 7 .30 Uhr. Um spätestens 17 .00 Uhr haben 
ca. 85 % aller Ganztagseinrichtungen geschlossen; Schließungszeiten nach 
18.00 Uhr kommen so gut wie nicht vor. Die ganz überwiegende Mehrheit 
(ca. 85 % ) der Einrichtungen mit Vor- und Nachmittagsplätzen (bei Schlie-
ßung über Mittag) hat täglich zwischen 6 und 7 Stunden geöffnet. Mehr als 
drei Viertel dieser Einrichtungen (77,3%) beginnen morgens um 8.00 Uhr 
oder später; in fast drei Viertel der Fälle dauert der Vormittagsblock zwi-
schen 3 1/2 bis 4 Stunden. Spätestens um 12.00 Uhr ist bei neun von zehn 
Einrichtungen der Vormittagsblock beendet. Die typische Schließungszeit 
über Mittag beläuft sich auf 2 Stunden. Der Nachmittagsblock dauert in den 
meisten Fällen zwischen 2 und 3 Stunden. Um 16.00 Uhr haben über zwei 
Drittel ( 65 % ), um 16.30 Uhr ca. 90 % der Einrichtungen mit Vor- und Nach-
mittagsplätzen geschlossen. Bei den Einrichtungen mit Nur-Vormittagsplät-
zen haben drei Viertel zwischen 4 und 5 Stunden geöffnet; jede achte weist 
eine Öffnungszeit von wenigstens 6 Stunden auf. Gut die Hälfte der Einrich-
tungen (51,2 % ) beginnt ihre Arbeit spätestens um 7.30 Uhr. 
Für die bei weitem größte Zahl der Kinder stellt der Kindergarten ein Halb-
tagsarrangement dar; denn die Nachmittagsblöcke in den Einrichtungen mit 
Vor- und Nachmittagsplätzen werden nur zu einem relativ geringen Teil ge-
nutzt. 
Wahrend der letzten zehn Jahre ist ein anhaltender gesellschaftlicher Druck 
zu verzeichnen, die Öffnungszeiten auszuweiten, sie flexibler zu gestalten 
und den Bedürfnissen von Familien und Kindern besser anzupassen (Lo-
rentz/Schauerte 1985; Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbän-
de/Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 1987), der sich 
z. T. auch in gesetzlichen Regelungen bezüglich erweiterter Öffnungszeiten 
niederschlägt (siehe etwa Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in 
NRW). 
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(7) Curriculum und pädagogische Konzeption 
Seitdem dem Kindergarten in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine eigene 
Bildungsfunktion zugeschrieben wurde, wurde eine Vielzahl didaktischer 
Ansätze und Curricula entwickelt und erprobt. Man kann drei Hauptrichtun-
gen unterscheiden: den funktionsorientierten, den wissenschaftsorientierten 
und den situationsorientierten Ansatz (Retter 1978: 138 ff.). 
Im funktionsorientierten Ansatz steht die Stimulierung psychischer Funk-
tionen des Kindes wie Wahrnehmen, Denken, Kreativität oder Sprache im 
Mittelpunkt, die durch bestimmte Trainingsprogramme und Übungsmateria-
lien bewirkt werden soll. Solche Programme wurden verstärkt Ende der 60er 
Jahre, Anfang der 70er Jahre eingesetzt und zielten insbesondere auf eine 
verbesserte Vorbereitung für die Schule. Sehr bald wurde dieser Ansatz je-
doch wegen seiner Überbetonung der kognitiven Fähigkeiten und seiner ein-
seitigen Orientierung auf Schule kritisiert. 
Der wissenschafts- oder disziplinorientierte Ansatz betont die Wissen-
schaftsbezogenheit des Lernens als pädagogisches Prinzip. Nach diesem 
Ansatz fordert eine bis in die Alltagsroutinen verwissenschaftlichte Wirk-
lichkeit, daß auch schon das Kind im Vorschulalter- unter Berücksichtigung 
seiner Entwicklungsstufe - mit elementaren Strukturen und Grundbegriffen 
von Wissenschaft vertraut gemacht wird. Besonders wurden Curricula zur 
Einführung in dieNaturwissenschaften und die Mathematik entwickelt. Die 
meisten wissenschaftsorientierten und auch die funktionsorientierten Kon-
zepte stellen weitgehend „geschlossene" Curricula dar, die als fertige Lehr-
und Lernsysteme von Erziehern und Kindern nur noch auszuführen sind. 
Gegenüber diesen „Verschulungstendenzen" wurde seit Beginn der 70er Jah-
re die Forderung nach „offenen" Curricula erhoben, die - im Sinne eines 
Gegenkonzepts - die Erzieherinnen und Kinder an Planung, Gestaltung und 
Ausführung wesentlich mitbeteiligen sollten. 
Der situationsorientierte Ansatz (Zimmer 1985) rückt die kindlichen Le-
benssituationen und die zu ihrer Bewältigung erforderliche Sozial- und 
Sachkompetenz des Kindes in den Mittelpunkt. In einem ganzheitlich ange-
legten Bildungsprozeß soll das Kind befähigt werden, seine Lebenswirklich-
keit zu bewältigen und eine autonome und zur Kooperation fähige Per-
sönlichkeit zu entwickeln. Die Identifikation relevanter Lebenssituationen 
erfolgt dabei induktiv, durch Recherchen über die Lebenswelt von Kindern 
und mit diesen zusammen. Pädagogische Zielsetzungen werden weniger 
von außen herangetragen als vielmehr auf der Grundlage gemeinsamer Er-
fahrungen mit den Kindern und in Einschätzung ihrer (noch begrenzten) 
Handlungsmöglichkeiten entwickelt. Sachlernen soll nicht isoliert, sondern 
in sozialen Zusammenhängen und diesen untergeordnet vermittelt werden. 
Zum situationsorientierten Ansatz gehört die pädagogische Arbeit in alters-
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gemischten Gruppen mit einer wechselseitigen Anregung der Kinder, päd-
agogische Mitwirkung von Eltern und anderen Erwachsenen im Sinne eines 
generationsübergreifenden Lernens, eine Öffnung des Kindergartens zur 
Gemeinde hin (gemeinwesenorientierte Arbeit) sowie eine Gestaltung des 
Kindergartens als Lebensraum für Kinder. Im Rahmen des Situationsan-
satzes wurden vom Deutschen Jugendinstitut didaktische Materialien für 
insgesamt 28 exemplarische situative Anlässe in der Zusammenarbeit mit 
Erzieherinnen und Kindern entwickelt (z.B. ,,Meine Familie und ich", 
„Gastarbeiterkinder", ,,Kinder und alte Leute", ,,Fernsehen", ,,Verlaufen in 
der Stadt", ,,Wochenende", ,,Kinder im Krankenhaus"). Zusammen mit 
anderen didaktischen Materialien wurde der Situationsansatz in einem bun-
desweit angelegten Modellprogramm, im sogenannten „Erprobungspro-
gramm", erprobt (Krappmann 1985). 
Mit dem situationsorientierten Ansatz, von dem es mehrere Varianten gibt, 
gewann die Kindergartenerziehung ein eigenständiges Konzept. Der Ansatz 
bildet einen weithin anerkannten Orientierungsrahmen für die praktische Ar-
beit im Kindergarten wie auch für die Ausbildung von Erzieherinnen. Dieser 
Orientierungsrahmen ist durch eine große Interpretationsfähigkeit gekenn-
zeichnet, was einerseits wesentlich zu seiner Konsensfähigkeit beiträgt, 
andererseits aber zu einer geringen Steuerungsqualität für die Praxis führen 
dürfte. Repräsentative Untersuchungen über die in den Kindergärten tat-
sächlich realisierten didaktischen (pädagogischen) Konzepte gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht (Fried/Roßbach/Tietze/Wolf 1992). 

(8) Verbindung zu anderen Systemen 
Mit der Etablierung des Kindergartens als Elementarstufe im Bildungs-
system ergibt sich die Frage nach der Verbindung zur anschließenden Grund-
schule. Zu Beginn der 70er Jahre wurden organisatorische Modelle einer 
Verbindung (Eingangsstufe, Vorklassen) diskutiert und erprobt. Im Zentrum 
stand dabei die Frage, ob die Fünfjährigen weiterhin dem Elementar- oder 
dem Primarbereich zugeordnet werden sollten. In den letzten zehn Jahren 
gehen die Bestrebungen dahin, durch eine methodisch-didaktische Annähe-
rung von Kindergarten und Grundschule und durch die Entwicklung von 
Kooperationsformen zwischen beiden Bereichen eine stärkere Kontinuität 
für die Kinder herzustellen. Wichtige Punkte sind hier: spielorientiertes 
Lernen am Anfang der Grundschule, Zusammenarbeit von Erziehern und 
Grundschullehrern, gegenseitige Besuche und Hospitationen (Macholdt/ 
Thiel 1985). 
In einer Reihe von Kindergärten mit kirchlicher Trägerschaft wird versucht, 
eine enge Verbindung zum religiösen Leben der Kirchengemeinde herzu-
stellen. Kindergärten sind als wohnungsnahe Einrichtungen konzipiert. Sie 
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bilden daher für viele Eltern auch Treffpunkte einer nachbarschaftlichen Be-
gegnung. 
Eine Anbindung des Kindergartens an den Arbeitsplatz der Eltern ist dage-
gen selten. Zwar gibt es Betriebskindergärten an Betrieben mit besonders 
hohem Frauenanteil (z.B. Krankenhäusern). Ihre Zahl ist jedoch beschränkt. 
Andererseits deuten jüngere Entwicklungen auf ein zukünftig verstärktes 
Engagement von Betrieben in der Bereitstellung von Plätzen in Einrichtun-
gen für Kinder hin. So sieht z.B. das Gesetz über Tageseinrichtungen für 
Kinder (GTK) in NRW unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer 
Belegung von Plätzen durch Betriebe vor (§ 20 GTK), und in Verbundmo-
dellen andernorts wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Betrie-
ben und Einrichtungen für Kinder demonstriert (Busch/Dörfler/Seehausen 
1991). 
In allen Kindergärten besteht eine gewisse Verbindung zum öffentlichen Ge-
sundheitssystem. Bestimmte Krankheiten sind meldepflichtig. Die Gesund-
heitsbehörden führen medizinische und zahnmedizinische Reihenuntersu-
chungen durch, wobei die Teilnahme freiwillig ist. Eine enge Verbindung 
zum Gesundheitssystem ergibt sich, wenn behinderte Kinder in einem Re-
gelkindergarten betreut werden. 

(9) Besondere Formen des Kindergartens 
Neben dem „typischen" Kindergarten gibt es eine Reihe spezifischer Kinder-
gärten, die durch besondere pädagogische Programme gekennzeichnet sind. 
Einern offensichtlichen Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit und übergreifender 
Sinnorientierung folgend ist es in den letzten zwei Jahrzehnten auf Initiative 
von Eltern zur Gründung von Waldo,f-Kindergärten gekommen, die sich 
inhaltlich an der Anthroposophie und Pädagogik R. Steiners orientieren. Ihre 
Zahl beläuft sich mittlerweile auf einige 100 (Barz 1984). Ebenso wurden 
Kindergärten gegründet, die nach dem Montessori-Modell arbeiten. Diese 
Einrichtungen haben sich besonders bei der integrierten Förderung behin-
derter und nicht-behinderter Kinder einen festen Platz gesichert (Grossmann 
1987). 
Für behinderte Kinder gibt es Sonderkindergärten, meist differenziert nach 
Behinderungsart. Die Gruppen in diesen Einrichtungen sind wesentlich klei-
ner und die Ausstattung mit heilpädagogisch und therapeutisch geschultem 
Personal ist günstiger als in den Regeleinrichtungen. Meist wird eine ganz-
tägige Betreuung mit Fahrdiensten angeboten. Diese Einrichtungen werden 
nach anderen Modellen als die Regeleinrichtungen finanziert. Die Statistik 
weist für 1990 621 solcher Einrichtungen mit ca. 26.000 Plätzen aus (Stati-
stisches Bundesamt 1992b: 6ff.), wobei auch Plätze für ältere Kinder mit-
gezählt sind. Im Zuge der Bemühungen um eine integrierte Förderung be-
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hinderter Kinder in Regeleinrichtungen ist die Zahl dieser Einrichtungen 
rückläufig. 
Im Rahmen der Studentenbewegung wurden Ende der 60er, Anfang der70er 
Jahre mit den sogenannten „Kinderläden" Einrichtungen von politisch enga-
gierten Eltern gegründet, in denen die Kinder antiautoritär und repressions-
frei erzogen werden sollten. Die Propagierung dieses Konzepts blieb aller-
dings auf wenige Jahre begrenzt. Die in der Nachfolge sich ausbreitenden 
Eltern-Initiativ-Gruppen, deren Zahl von Ungelenk (1985: 18ff.) für die er-
ste Hälfte der 70er Jahre mit ca. 800, für die Zeit zehn Jahre später mit ca. 500 
angegeben wird, orientieren sich nicht an einem einheitlichen Erziehungs-
konzept. Solche Eltern-Initiativ-Gruppen werden meist von Mittelschicht-
eltern in der organisatorischen Form eines Vereins getragen. Die finanzielle 
Belastung der Eltern ist größer als im Regelkindergarten, da die Eltern neben 
dem Elternbeitrag auch den Trägeranteil aufbringen müssen. Die Eltern be-
stimmen das Erziehungskonzept und legen auch organisatorische Rahmen-
bedingungen wie z.B. die Öffnungszeiten fest. In vielen Fällen arbeiten sie 
in den Gruppen mit und versehen Hilfsdienste wie Kochen, Putzen, Einkau-
fen und Fahrdienste. Die Bedeutung solcher Eltern-Initiativ-Gruppen hat 
sich in den letzten Jahren vom Kindergartenbereich auf die Altersgruppe der 
unter drei Jahre alten Kinder verlagert (siehe oben). Im Kindergartenbereich 
werden lediglich etwa 2 % der Plätze durch Elterninitiativen bereitgestellt 
(Tietze u. a. 1993). 

( 10) Andere Formen der Betreuung 
Neben der Betreuung in der Familie und im Kindergarten werden für Kinder 
im Kindergartenalter weitere Betreuungsformen in Anspruch genommen. 
Bei diesen zusätzlichen Formen handelt es sich im Prinzip um dieselben, die 
auch für Kinder unter drei Jahren wahrgenommen werden und weiter oben 
angeführt wurden (z.B. Großelternbetreuung, Tagespflege). Für viele Kin-
der, besonders mit erwerbstätiger Mutter, muß von einer Mehrfachbetreuung 
während des Tages ausgegangen werden. Das heißt, neben der Familie und 
dem Kindergarten werden die Kinder auch im sozialen Netzwerk (Groß-
eltern, andere Verwandte, Freunde, Nachbarn) oder in Tagespflege betreut 
oder sind auch für einen Teil des Tages ohne Betreuung. Daten über die ver-
schiedenartigen Betreuungsarrangements und ihr Zusammenwirken lassen 
sich einer neueren Repräsentativbefragung von 2.500 Müttern mit Kindern 
im Vorschulalter entnehmen (Tietze/Roßbach 1991; Tietze u.a. in Vorberei-
tung). 
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3.3. Forschung 

Obwohl es in Deutschland besonders durch F. Fröbel und die Fröbelianer 
eine bemerkenswerte Tradition in der Pädagogik der frühen Kindheit gab, 
konnte nicht auf eine auch nur annähernd hinreichende Forschungsinfra-
struktur zurückgegriffen werden, als vorschulische Erziehung im Zuge der 
Bildungsreform ab Mitte der 60er Jahre eine hohe gesellschaftliche Aktuali-
tät gewann. Vielmehr wurde die Einrichtung entsprechender Schwerpunkte 
an Universitäten und teilweise die Gründung außeruniversitärer Institute erst 
durch das neue gesellschaftliche Interesse in die Wege geleitet. Dabei wur-
den vielfach überhöhte Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten kurzfri-
stiger, wissenschaftlich fundierter Lösungen gehegt. 
Bedingt durch den gesellschaftlichen Handlungsdruck, aber auch mitbe-
stimmt durch eine vorwiegend historisch und philosophisch orientierte 
Pädagogik, entwickelten sich weniger empirisch-analytisch ausgerichtete 
Forschungsstränge als vielmehr Ansätze im Sinne eher kurzfristig und prag-
matisch orientierter Handlungsforschung. Primär ging es um die Entwick-
lung von Modellprojekten, mit denen gezeigt werden sollte, daß und wie eine 
Reform oder Innovation in der Praxis funktioniert und welche Erfahrungen 
von den handelnden Personen gemacht werden. Die wissenschaftliche Be-
gleitung und Evaluierung erfolgte mit eher „weichen" Methoden. Die staat-
liche Forschungsförderung, die besonders zu Beginn der 70er Jahre er-
hebliche Mittel bereitstellte, war auf solche Modellprojekte konzentriert. 
Zwar gab es auch im engeren erfahrungswissenschaftlich ausgerichtete 
Forschungsvorhaben, auch wurden einzelne Längsschnittuntersuchungen 
durchgeführt, diese waren alles in allem jedoch von untergeordneter Bedeu-
tung. Was die thematischen Schwerpunkte anbelangt, so wurden Projekte 
und Forschungen unter anderem durchgeführt zu Fragen wie: frühe Bega-
bungsförderung, frühes Lesenlemen, Möglichkeiten kompensatorischer Er-
ziehung, Entwicklung und Evaluation von Vorschulcurricula, Förderung 
Fünfjähriger in Kindergarten oder Schule, Erzieheraus- und -fortbildung, 
Förderung ausländischer Kinder, Integration behinderter Kinder (ausführ-
licher: Fried/Roßbach/Tietze/Wolf 1992). 
Forschungen im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit haben gegen-
wärtig keine gesellschaftliche Priorität. Die staatliche Förderung ist dra-
stisch zurückgegangen. An einzelnen Universitäten existieren Forschungs-
schwerpunkte in der Pädagogik der frühen Kindheit. Meist sind damit ent-
sprechende Studienschwerpunkte bzw. Ausbildungsgänge für Studenten 
(Diplom-Pädagogen) verbunden. Zu nennen sind hier die Universitäten 
Bamberg, Berlin, Braunschweig, Göttingen, Köln, Landau und Münster. An 
außeruniversitären Institutionen mit starkem Schwerpunkt in der Früherzie-
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hung sind insbesondere das Deutsche Jugendinstitut in München zu nennen, 
das bundesweit operiert, sowie das Staatsinstitut für Frühpädagogik in 
München und das Sozialpädagogische Institut für Kleinkind- und außer-
schulische Erziehung des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln. Die beiden 
letztgenannten Institute, die im Zusammenhang der Kindergartenreform ge-
gründet wurden, sind Landesinstitute, operieren also nur in Bayern und in 
Nordrhein-Westfalen und sind dem jeweiligen Landesministerium direkt un-
terstellt. 
Bei vielen für die vorschulische Erziehung in ihren verschiedenen Formen 
wichtigen Fragen gibt es gegenwärtig kaum oder keine wissenschaftlich ge-
sicherten Informationen in Deutschland. Beispielsweise fehlen 

(a) Untersuchungen zu den konkreten pädagogischen Programmen und rea-
lisierten Curricula in den Einrichtungen, 
(b) Untersuchungen zum Alltagsgeschehen, zu Erziehungsformen und kon-
kreten Interaktionsprozessen in Einrichtungen, Tagespflege und Familien, 
(c) Untersuchungen zu kurz- und langfristigen Auswirkungen auf Kinder. 

Für die Zukunft wird es darauf ankommen, die in den letzten Jahren erheb-
lich geschrumpfte Forschungsinfrastruktur wenigstens zu erhalten und zu 
konsolidieren. Aus wissenschaftlicher Sicht scheint es dabei wichtig, von 
vorwiegend nur kurzfristig angelegten und thematisch stark fluktuierenden 
Projekten zur Entwicklung langfristig angelegter Forschungsperspektiven 
vorzustoßen. Von einem politischen Standpunkt aus werden in den nächsten 
Jahren vermutlich Forschungsfragen im Vordergrund stehen, die sich auf 
die erforderliche und sich abzeichnende Ausdehnung des Früherziehungs-
systems in seinen verschiedenen Formen beziehen und dabei insbesondere 
auch Fragen der Qualitätssicherung und Kostenfragen thematisieren. 

4. ZUKÜNFTIGE THEMEN DER TAGESBETREUUNG 

Vieles spricht dafür, daß die Bundesrepublik Deutschland nach der in quali-
tativer Hinsicht bedeutsamen Etablierung des Kindergartens als Bildungs-
einrichtung und einem bemerkenswerten quantitativen Ausbau - in den spä-
ten 60er und frühen 70er Jahren - gegenwärtig am Beginn einer zweiten 
Umbruchphase in der öffentlichen Kleinkinderziehung steht, die ebenfalls 
durch qualitative und quantitative Momente gekennzeichnet ist. Damals wie 
heute kommen die Veränderungstendenzen nicht primär aus dem pädagogi-
schen System, sondern werden durch mächtige außerpädagogische Trieb-
kräfte an dieses herangetragen. 
Vor 20 Jahren waren das ökonomische Motiv einer Ausnutzung des Human-
kapitals durch frühe Förderung und das bürgerrechtliche Motiv der Her-
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stellung von Chancengleichheit für Kinder mit unterschiedlichem sozialen 
Hintergrund wesentliche Triebkräfte, und die Einrichtung des Halbtags-
kindergartens mit seiner Betonung als Bildungseinrichtung wurde weithin 
als ein angemessener Lösungsvorschlag akzeptiert. Die gegenwärtig sich 
abzeichnenden Umgestaltungstendenzen scheinen ihren Nährboden haupt-
sächlich in der sogenannten Frauenfrage zu haben. Anders als bei der Eta-
blierung des Halbtagskindergartens als Bildungseinrichtung steuert die ge-
sellschaftliche und politische Diskussion nicht auf einen einzigen, sondern 
auf ein Spektrum unterschiedlicher Lösungsansätze zu. Bei einer zunehmen-
den Erwerbstätigkeit von Frauen, gerade auch der von Müttern mit kleinen 
Kindern, und einer Zunahme der Orientierung von Frauen nicht nur am Er-
werbsleben, sondern auch sonst auf außerhäusliche Bezugspunkte (Freizeit, 
Kultur, Politik) verlagert sich die Erziehung und Betreuung von kleinen Kin-
dern tendenziell von einer privaten zu einer Aufgabe mit einem hohen Anteil 
an gesellschaftlicher und damit öffentlicher Verantwortung. Diese öffent-
liche Verantwortung kann dadurch wahrgenommen werden, daß vermehrt 
familienexterne Hilfen für die Betreuung und Erziehung kleiner Kinder be-
reitgestellt werden, oder auch dadurch, daß jungen Müttern (oder Vätern), 
die sich weitgehend ungeteilt der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder 
widmen, eine gesellschaftliche Gratifikation gewährt wird. 
Aus dieser Konstellation heraus ergeben sich drei Problemkreise, die Gegen-
stand politischer Kontroversen wie auch Kristallisationspunkte neuer Lö-
sungsansätze für die Fortentwicklung des Betreuungssystems mit seinen 
verschiedenen Formen sind bzw. zu solchen werden dürften: 

(a) Fortentwicklung der Hilfen bei familienexterner Betreuung durch quan-
titativen Ausbau der außerhäuslichen Angebote und ihre qualitative An-
passung an die Bedürfnisse der Familien und Kinder. 
(b) Fortentwicklung der gesellschaftlichen Gratifikation, wenn Mütter ( oder 
Väter) unter weitgehendem Verzicht der Teilhabe am Erwerbsleben ihre 
kleinen Kinder selbst betreuen. 
(c) Fortentwicklung von arbeitsmarktbezogenen Regelungen, die den Müt-
tern (und Vätern) eine weitgehende Parallelität von Familientätigkeit und 
Teilhabe am Erwerbsleben bzw. einen weitgehend bruchlosen sequentiellen 
Übergang vom einen zum anderen Schwerpunkt in der individuellen Biogra-
phie ermöglichen. 

(1) In der Bundesrepublik sind verschiedene Initiativen zu verzeichnen, die 
familienexternen Betreuungsmöglichkeiten quantitativ und qualitativ zu er-
weitern - Initiativen, von denen gegenwärtig allerdings noch nicht genau 
abzuschätzen ist, zu welchen Resultaten sie im einzelnen führen werden. Im 
Zusammenhang der sozialen Begleitmaßnahmen zur Reform des Abtrei-
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bungsrechts (§212 StGB) hat der Bundesgesetzgeber festgesetzt, daß ab 
1996 jedes Kind im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt einen An-
spruch auf einen Kindergartenplatz hat. Es ist die Intention dieser Regelung, 
daß Kinder und Familien nicht mehr nur von einem vorhandenen Angebot 
abhängig sein sollen, sondern einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen 
Platz haben. Das KJHG sieht im übrigen vor, daß die örtlichen Jugendämter 
-neben dem Platzangebot im Kindergarten - für ein bedarfsgerechtes Ange-
bot an Plätzen auch für unter dreijährige Kinder und für Kinder im Hortalter 
zu sorgen haben. Da sich die Angebote „pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren" sollen (§22 
Abs. 2 KJHG), sind damit zugleich die Weichen für eine Erweiterung und 
Flexibilisierung der Öffnungszeiten bzw. für eine Vermehrung von Ganz-
tagsangeboten gestellt. Soweit schon neue Gesetze über Tageseinrichtungen 
für Kinder als Ausführungsgesetze zum KJHG in den Ländern erlassen wur-
den, reflektieren sie den Trend zu entsprechenden Erweiterungen der Ange-
bote. 
Im Hinblick auf die politische Diskussion ist zu berücksichtigen, daß der 
Ausbau der Betreuungseinrichtungen primär die Länder und Kommunen 
finanziell belastet und letztlich nur nach einem abgestimmten Konzept erfol-
gen kann. Angesichts der Notwendigkeit quantitativer Expansion einerseits 
und den angespannten öffentlichen Haushalten andererseits ist die Gefahr 
nicht von der Hand zu weisen, daß der Platzausbau z. T. auf Kosten von Qua-
litätsstandards erfolgt (z.B. Aufstockung der Gruppengrößen). Auch zeich-
net sich bereits jetzt die Tendenz ab, daß Eltern verstärkt zur Deckung der 
Betriebskosten herangezogen werden. 
Demgegenüber stellt sich aus pädagogischer Sicht die Frage nicht nur nach 
einem Erhalt, sondern nach einer Verbesserung der gegebenen pädagogi-
schen Qualitätsstandards: Wenn Kinder für einen deutlich größeren Teil des 
Tages als bisher eine Einrichtung besuchen, wird eine entsprechende Anpas-
sung der pädagogischen Arbeitsformen erforderlich. Dabei kommt es darauf 
an, daß der Bildungs- und Erziehungsanspruch nicht zugunsten von Betreu-
ungsnotwendigkeiten reduziert wird, sondern den Kindern Lebensräume be-
reitgestellt werden, die ihre Bedürfnisse nach Schutz, Geborgenheit, sozialer 
und emotionaler Sicherheit, nach Entdeckungsmöglichkeiten und pädagogi-
scher Stimulation gleichermaßen befriedigen (siehe auch§ 22 KJHG). 
(2) Oben (S. 127) wurde erwähnt, daß die Bundesrepublik-neben den direk-
ten Kindergeldzahlungen und Steuerentlastungen bei Kindern -mit dem Er-
ziehungsgeld und der Anrechnung von Erziehungszeiten auf die spätere 
Rente in ein System direkter Gratifikationen für elterliche Erziehungslei-
stungen eingetreten ist. Nach den Ausweitungen dieser Regelungen in den 
letzten Jahren ist für die nähere Zukunft kaum eine Leistungserweiterung zu 
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erwarten, die über die bereits jetzt fixierten Regelungen hinausgeht. Nicht 
unproblematisch, speziell an der Ausgestaltung der Erziehungsgeldrege-
lung, ist die Tatsache, daß sie in ihrer jetzigen Form kaum für Vater attraktiv 
ist und damit tendenziell eine Mutterrolle befestigt, deren gesellschaftliche 
Akzeptanz weithin problematisiert wird. 
(3) Viele Mütter von jungen Kindern (und auch ein Teil der Väter) wünschen 
eine Parallelität von Familientätigkeit und Teilhabe am Erwerbsleben. Die 
Bereitstellung familienexterner Betreuungsmöglichkeiten in öffentlichen 
Einrichtungen oder im sozialen Netzwerk ist ein Ansatzpunkt. Ein anderer 
besteht in einer Flexibilisierung der Strukturen im Erwerbsleben (Jurczyk/ 
Rerrich 1993). 
Ein vermehrtes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen, aber auch eine Flexi-
bilisierung von Arbeitszeiten und ihre Anpassung an Lebensrhythmen in 
Familien werden als mögliche Ansatzpunkte einer familienfreundlichen 
Umgestaltung der Arbeitswelt gesehen und sind Gegenstand politischer For-
derungen (BMJFFG 1987). Gegenwärtig wird beklagt, daß familien- und 
kinderbezogene Aspekte von den Tarifpartnern, speziell auch den Gewerk-
schaften zu wenig berücksichtigt werden. Aufgrund des vergleichsweise ge-
ringen gewerkschaftlichen Organisationsgrades von Frauen ist es ungewiß, 
inwieweit sich diese Situation in absehbarer Zeit nachhaltig ändern wird. In 
der Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik sind die diesbezüglichen staat-
lichen Steuerungsmöglichkeiten begrenzt. 
Ein anderer Ansatzpunkt für eine bessere Vereinbarkeit von Erziehungs-, 
Betreuungs- und sonstiger Familientätigkeit einerseits und Teilhabe am 
Erwerbsleben andererseits wird in verbesserten Möglichkeiten einer pha-
senverschobenen Kombination beider Bereiche gesehen. Aufgrund der No-
vellierung des Erziehungsurlaubsgesetzes ist Müttern oder Vätern eine Be-
urlaubung während der ersten drei Lebensjahre des Kindes möglich, wobei 
ein Kündigungsschutz für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs besteht. Eine 
gesetzliche Regelung, die über diesen Rahmen hinausgeht, ist kaum zu er-
warten. Jedoch haben eine Reihe von Großbetrieben betriebsspezifische Re-
gelungen getroffen, die bei garantierter Rückkehrmöglichkeit eine über den 
gesetzlichen Erziehungsurlaub hinausgehende mehrjährige Unterbrechung 
des Beschäftigungsverhältnisses ermöglichen. Weitergehende Regelungen, 
zum Zwecke der Kindererziehung und -betreuung ein Vollzeitbeschäfti-
gungsverhältnis auf Teilzeitbeschäftigung zu reduzieren bzw. ein Beschäfti-
gungsverhältnis für mehrere Jahre bei garantierter Rückkehrmöglichkeit zu 
unterbrechen, bestehen auch bei öffentlichen Arbeitgebern. 
Die sich gegenwärtig in der Bundesrepublik abzeichnende Umgestaltung in 
der Betreuungs- und Erziehungssituation kleiner Kinder wird aller Voraus-
sicht nach nicht auf eine einheitliche, generalisierungsfähige Lösung hinaus-
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laufen. Aufgrund der Vielfalt von Lebensverhältnissen scheint sich vielmehr 
ein Spektrum von Lösungen zu entwickeln und auch erforderlich, das jungen 
Müttern und Vatern Wahlmöglichkeiten für eine individuell verantwortete 
Gestaltung ihrer eigenen Lebenssituation und der Lebens- und Betreuungs-
situation ihrer Kinder ermöglicht. Es kann dabei nicht nur um eine institutio-
nelle Antwort im Hinblick auf die Betreuungs- und Erziehungsbedürfnisse 
von jungen Kindern gehen, die aufgrund der „institutioneUen" Tradition der 
Pädagogik naheliegen mag. Fruchtbarer erscheint eine Auffassung, daß eine 
nachhaltige Verbesserung der Betreuungs-, Erziehungs- und im weiteren 
auch der Lebenssituation von kleinen Kindern nur durch eine koordinierte 
Anstrengung erreicht werden kann, an der verschiedene gesellschaftliche 
Subsysteme beteiligt sind. 
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